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1 . Jahrgang Nr. 3, September 1993

Drei Petitionen für einen besseren Schutz der
Versuchstiere von Erwin Kessler- .

Der Tierschutz DaCHverband Schweiz
hat dem Nationalrat die folgenden drei
Petitionen eingereicht:

klingen nicht anhand von qualvollen
Tierversuchen, sondern aufgrund sorg-
fältiger, langfristiger klinischer Beob-
achtungen und einer umfassenden Aus-
wertung der Praxiserfahrung zu ermit-
teln, was weit zuverlässiger ist als
schwer auf den Menschen übertragba-
re Resultate von Tierversuchen.

Petition 1 : Keine qualvol-
len Tierversuche für Lu_

us-Artikel

Aenderung des Tierschutzgesetzes oder
der Tierschutzverordnung wie folgt:

Schwer und sehr schwer -belastende
Tierversuche (Belastungsgrade 3 und
4) sind verboten für die Entwick-
lung und Prüfung folgender Produk-
tegruppen:
- Medikamente gegen seelische Pro-

bleme (Psychopharmaka)
- Medikamente gegen das Altern und

gegen Alterserscheinungen
- Gifte und Chemikalien für Indu-

strie, Landwirtschaft und Haushalt
- Kosmetika

•enderung des Giftgestzes oder der
Giftverordnung:

Gifte, deren Giftigkeit und Gefähr-
lichkeit nicht ohne schwer belasten-
de Tierversuche untersucht und ge-
prüft werden können, dürfen nicht
neu in den Verkehr gebracht wer-
den.

neswegs Stillstand der Forschung und
Entwicklung von neuen Artikeln,"son-
dem lediglich eine gewisse Beschrän-
kung bzw den Zwang, andere Metho-
den der Forschung und-toxikologischen
Prüfung zü beschreiten . Wie beim
Auto-Katalysator braucht es für gewis-
se Fortschritte leider oft gesetzlichen
Zwang. Eine wachsende Zahl von Wis-
senschaftlern gibt offen zu, dass der
Nutzen von Tierversuchen gering ist,
und es ist ganz sicher unverantwort-
lich, für fragwürdige Methoden und
einen fragwürdigen Fortschritt-Tiere
schwer leiden zu lassen . Stellen Sie
sich doch einmal- vor, man würde Ih-
rem'Hund oder Ihrer Katze die Augen
bis zur völligen Erblindung verätzen,
lediglich um die Giftigkeit eines neuen
Luxusartikels zu testen! In der Gift-
verordnung (Artikel 4) ist die Rede -
von an „wenigen Tieren” ermittelten
Letaldosen . Dies ist ein scheinheiliger
Euphemismus angesichts der Tatsache,
dass in der Schweiz jährlich hundert-
tausende von Tieren für solche Zwek-
ke verbraucht werden.

Petition 2 : Keine qualvol -
len Tierversuche in Lehre
und Ausbildung

Aenderung der Tierschutzverordnung
wie folgt:

Begründung:
Seelische Probleme sollten nicht mit
einer Flut von immer noch mehr Medi-
kamenten verdrängt werden, deren -
trotz Versuchen an Tieren - unbere-
chenbare Wirkung auf den Menschen
auch in Fachkreisen höchst umstritten
ist . Soweit neue Psychaopharmaka aus-
nahmsweise wirklich wünschenswert
sein sollten, wären deren Nebenwir-

Belastende Tierversuche (Belas-
tungsgrade über 1) sind für Lehr-
und Ausbildungszwecke verboten ..

Medikamente, gegen das Altern ent-
sprechen abartigen Wunschvorstellun-
gen, welche keine grausamen - Tierver-
suche rechtfertigen.

Landwirtschaftliche Gifte sollten ver-
boten, nicht neu entwickelt werden (wir
fordern endlich,eine ernsthafte Förde-
rung des Bio-Landbaues) . Auch die
Nutztierhaltung sollte endlich durch
eine natürlichere, artgerechte Haltung
der Tiere anstatt durch immer mehr
Medikamente verbessert werden . Gif-
tige Industrie- und Haushaltprodukte -
von denen es mittlerweilen mehr als
genug gibt - sind nicht nur für die Um-
_welt problematisch; sie sind auch ge-
fährlich in der Anwendung und führen
immer wieder zu Vergiftungen . Auch
Kosmetika gibt es bereits in einer sol
chen Auswahl, dass grausame Tier-
versuche für Neuentwicklungen nicht
gerechtfertigt sind.

Solche Produkte bezeichnen wir
bewusst als „Luxusartikel”, weil sie
keinen echten, lebensnotwendigen
Bedürfnissen entsprechen . Luxusarti-
kel können schwere Tierquälerei nicht
rechtfertigen . Meinungsumfragen ha-
ben ergeben, dass die Bevölkerung
Tierversuche für solche Artikel nicht
befürwortet, besonders nicht, wenn da-
mit schweres Leiden verbunden ist.

Der Verzicht auf qualvolle Tierver-
suche für diese Produkte bedeutet kei-

Begründung :

	

-
Allein an den Zürcher Hochschulen .
werden jährlich-über 1000 Versuchs-
tiere für Lehrzwecke verbraucht (bela-

Fortsetzung auf Seite 3
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stende, bewilligungspflichtige ' Tier-
versuche) . Wir halten dies aus folgen-
den Gründen für ethisch unverantwort-
lich:
1. Eine Hochschule, welche_ zu De-

monstrations- oder Uebungs-
zwecken Tiere quält, verfehlt ihren
kulturellen-humanistischen Auftrag
und degeneriert zu einer Ausbil-
dungsfabrik für Technokraten.

2. Mit tierquälerischen Versuchen in
Studentenübungen werden junge
Menschen, die zur geistigen Elite
ausgebildet werden sollten, schon
zu Beginn ihrer akademischen Lauf-
bahn seelisch-geistig verroht . Ge-
fühllosigkeit und Rücksichtslosig-
keit im Interesse von Karriere, Wirt-
schaft und eines „Fortschrittes” um
jeden Preis, werden ihnen als selbst-
verständlich eingeimpft.
Die Versprechen des Bundesrates,
das Leiden der Versuchstiere wer-
de auf das unverzichtbare Minimum
beschränkt, muss wieder einmal als
unehrliche Interessen-Politik ver-
standen werden, wenn Tiere ledig-
lich zu Uebungszwecken gequält
' werden, statt dass man sich auf
Video-Vorführungen, Zellkulturen,
Autopsien, Plastikmodelle und
Computersimulationen etc be-
schränkt.

Petition 3 : Artgerechte
Haltung der Versuchstiere

Aenderung der Tierschutzverordnung
wie folgt:
Versuchstiere sind in der Aufzucht
und im Versuchslabor besonders
tierfreundlich zu halten . Alle wesent-
lichen artspezifischen Verhaltens-
weisen sollen grosszügig ermöglicht
werden. Insbesondere ist die Einzel-
haltung sozialer Tiere (Gruppen-
und Herdentiere) verboten. Den Tie-
ren sind geeignete Beschäftigungs-
und Bewegungsmöglichkeiten stän-
dig und reichlich anzubieten. Die
Räume, in denen die Tiere gehalten
werden, sind mit Tageslicht zu be-
leuchten . Versuchstiere sind von be -
willigten inländischen Zuchtbetrie-
ben zu beziehen, welche diese
Haltungs-Vorschriften erfüllen . Der
Import von Versuchstieren ist ver-
boten, Ausnahmen dürfen nur be-
willigt werden, soweit dies der
Versuchszweck zwingend erfordert.

Begründung:
Versuchstiere werden heute zum Teil
unter grausamen Umständen gehalten
(Einzelhaltung, Käfighaltung ohne
Auslauf, kein Tageslicht; starker Dauer-

stress bis zur Apathie infolge fehlen-
den Sozialkontakten, fehlender Be -
schäftigungs- und Bewegungsmöglich-
keit) . Ein Beispiel ist die Kaninchen-
haltung im Zentrallabor des Roten
Kreuzes in Bern (siehe letztes Heft,
und diese Seite unten) . Völlig ohne
jeden wissenschaftlichen Sinn leiden
die Versuchstiere nicht erst im Ver-
such, sondern schon während der Auf-
zucht unter den artwidrigen, nur auf
Profit bedachten Haltungsbedingungen.
Wir halten dies für unverantwortlich, .
unzivilisiert und barbarisch : Wenn wir
schon Tiere zu Experimenten benut-
zen, dann sollten wir sie wenigstens so
gui als möglich halten.
NB : Die Gesundheit der . Menschen
könnte in weit grösserem Masse und
ohne Tierversuche . gefördert werden
durch vorbeugende Massnahmen in den
Bereichen Suchtmittelmissbrauch,
Fehlernährung, Bewegungsmangel und .
Umweltverschmutzung. Solange diese.
effizienten Möglichkeiten einerseits aus
Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit
und andererseits aus Gewinnsucht (die
Gesundheits-Reparatur-Industrie ist
eine der umsatz- und profitstärksten)
nicht ausgeschöpft werden, sind alle
Rechtfertigungsversuche für das grosse
Leiden der Versuchstiere ohnehin nicht
stichhaltig.

Ueble Versuchstierhaltung des Roten Kreuzes:

Wo bleibt die angedrohte
Gegenklage?

Korrigenda
betreffend SRK

EK) In „Tierschutz Schweiz” Nr 2
eurde auf Seite 3 zum Beitrag über die

Versuchstierhaltung des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes irrtümlich ein fal-
sches Bild gezeigt . Das SRK hält seine
Versuchskaninchen in Einzelhaft in
kleinen- Gitterkäfigen. Das gezeigte
Bild stammt hingegen aus einer Ost-
schweizer Kaninchen-Fabrik.

So sieht es im Zentrallabor des Roten
Kreuzes in Bern aus (Aufnahme vom
13. Januar 93).
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Der VgT hat dem Schweizerischen
Roten Kreuz (srk) in den vergangenen
Monaten wiederholt in Inseraten und
mit Flugblattaktionen vorgeworfen, die
Versuchstiere tierquälerisch zu halten,
worauf das srk mit einer Ehrver-
letzungsklage gedroht hat . Wo bleibt
diese Klage? Offenbar fürchtet das srk
unseren Wahrheitsbeweis!!!

Wir halten deshalb nochmals fest: Das
srk hält seine Versuchskaninchen im
Zentrallabor in Bern unter KZ-ähnli-
chen Bedingungen . Die Grundsätze des-
Tierschutzgesetzes werden massiv ver-
letzt, ebenso die humanitäre Verant -
wortung gegenüber Hilflosen . Es ge-.
nügt nicht, wenn das srk dies einfach

Erwin Kessler

abstreitet. Wenn das- srk diese an-
gebliche Ehrverletzung hinnimmt
und uns nicht endlich einklagt, muss
dies als Eingeständnis gewertet wer-
den.

Am Samstag, den 21 . August, haben
VgT-Aktivisten im Zentrum von Bern
erneut eine Flugblattaktion gegen das
srk durchgeführt : mit Riesenballons
wurden Flugblätter abgeworfen.
Gleichzeitig war der VgT-Infobus mit
lebenden Kaninchen in Bern und zog
viele Passanten an. Weitere Protestak-
tionen des VgT werden nicht lange auf
sieh warten lassen! Wir werden nicht
ruhen, bis das srk diese Tierquälerei
abschafft .
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Kaninchen
gesucht

Wer hält Kaninchen art-
gerecht (oder könnte dies in
Zukunft tun) und ist bereit,
dem VgT jeweils für den
Info-Bus zwei oder drei Tie-
re tageweise auszuleihen?
Bitte melden bei Regula We-
ber;Tel.-01 / 836 74 65

Kastenstand aus
staatlicher
Tierfabrik

„gestohlen

Eimal mehr vertuschen die Zürcher
Behörden Tierschutzmissstände mittels
Lügen . Wir haben umfangreiche
Beweisakten über verschiedene Fälle
aus den letzten Jahren . In der neuesten
Affäre um den Strickhof tischt die
Volkswirtschaftsdirektion unverfroren
folgende Lügen auf : Die Kühe auf dem
Strickhof würden regelmässig ins Freie
gelassen . Unsere Beobachtungen über
längere Zeit zeigten aber, dass die Kühe
den allergrössten Teil ihres Lebens im
Stall angebunden sind und dort noch
zusätzlich mit Elektrobügel (Kuh-
trainer) in ihrer Bewegungsfreiheit bru-
tal eingeschränkt werden . Erst seit un-
seren ständig neuen Kampfaktionen
werden die Tiere jetzt etwas häufiger
ins Freie "gela sssen. Bei den neu und
improvisiert eingerichteten „Laufhöfe”
sind viel zu klein . Es handelt es sich
um eine Alibimassnahme.- Die Tiere
sind dort nicht allzuhäufig . zu sehen.

(EK) Aus Protest gegen die andauern- Bisher hiess es, man habe auf dem
de Tierquälerei auf dem Gutsbetrieb Strickhof nicht genügend Weide, da
der Kantonalen Psychiatrischen Klinik das Land zum Ackern benötigt werde.
Wil SG hat die Tierbefreiungsfront Dass die Kühe im Winter in-einen Lauf-
kürzlich in einer Sommernacht in die- hof kommen, konnte noch nie beob-
ser staatlichen Schweinefabrik einen achtet werden. Das kann jetzt höch-

ten Ei. eitere Lüge - ist, dass die
eidgenössische Tierschutzgesetzgebung
eine „ artgerechte Tierhaltung” garan-
tiere . Tatsache ist, dass die Tierschutz-
verordnung des Bundesrates und die
Richtlinien des Bundesamtes für
Veterinärwesen zahlreiche grobe Tier-
quälereien erlauben, zum Beispiel die
grausamen Kastenstände für Schwei-
ne, Einzelboxen für Kälber, Dämmer-
lichthaltung von Geflügel, Wachtel-
haltung in Legebatterien etc . Eine re-
präsentative Umfrage hat kürzlich er-
geben, dass nicht nur Fachleute (Nutz=
tier-Ethologen) diese Haltungssysteme
als tierquälerisch beurteilt, sondern
auch eine überwiegende Mehrheit de
Bevölkerung .

Wir fordern den verantwortlichen
Beamten, 'Ernst Danner, auf, uns- we-
gen Ehrverletzung einzuklagen, damit
wir vor Gericht den Wahrheitsbeweis
für obige Feststellungen erbringen kön-
nen. Wenn er das nicht macht, muss
dies als Eingeständnis verstanden wer-
den. Andernfalls freuen wir uns dar-

dass diese Affäre gerichtlich ana-
lysiert wird . Tierschutzorganisationen
haben ja leider kein Klagerecht, um

Zürcher Landwirtschaftsschule Strickhof :

	

~

	

von Erwin Kessler

Tierschutzmissstände mit amtlichen

der grausamen Kastenstände demon- stens für den nächsten Winter geplant Missstände von sich aus vors Gericht
tiert und abtransportiert .

	

sein; wir werden sorgfältig beobach

	

zü bringen.

Neues von der fürstlichen Schweinerei

Verleumdungskampagne gegen den
VgT

Im Zusammenhang mit unserer geplatz-
ten Aktion an der Prinzenhochzeit ha-
ben wir eine Verleumdungsklage ge-
gen einen Wachtmann der PROWACH
AG eingereicht . Der angeklagte
Wachturan hat das Gerücht in Umlauf
gesetzt (im „Blick” veröffentlicht und
von der Tagesschau aufgegriffen), der
VgT habe an der Prinzenhochzeit ei-
nen Anschlag mit Stinkbomben ge-
plant . Diese Behauptung ist frei erfun-
den, ohne jedes Körnchen Wahrheit,
und diente einzig und allein dem
Zweck, den VgT in ein schiefes Licht
zu bringen und von der fürstlichen
Schweinerei . abzulenken . Die Vermu-
tung, dass dieser Wachtmann von hö-

Erwin Kessler

herer Stelle zu seinem Tun angestiftet
worden ist, kann leider nicht bewiesen
werden. Tatsache ist, dass er seine Ver-
leumdungen gegenüber dem Blick wi-
der besseres Wissen wiederholt hat.
Dass er dabei offenbar nicht befürchte-
te, sich vor Gericht verantworten zu
müssen, spricht für sich . Tatsächlich
hat denn auch inzwischen die Liechten-
steinische Staatsanwaltschaft die Kla-
ge bereits abgewiesen (ebenfalls ohne
jede Begründung) . Dagegen haben wir
Rekurs. eingelegt und die Eröffnung
der Strafuntersuchung verlangt. Man
darf gespannt sein, wie weit die Rechts-
willkür geht, wenn es .um Angelegen-
heiten des Fürsten geht .

Kostenlose
Beratung für •
artgerechte
Tierhaltung

(EK) Der VgT ist in der glücklichen
Lage, den Landwirten im Kanton Bern
und Umgebung eine kostenlose Bera-
tung für eine artgerechte Tierhaltung
vermitteln zu können . Diese Beratungs-
aufgabe hat ein Alt-Landwirt und
nebenamtlicher Tierschutzkontrolleur
übernommen : Erwin Gerber, Heiligen-
schwendi, Tel . 033 / 43 22 61.
Damit haben landwirtschaftliche Tier-
halter mit Mängeln im Stall eine gün-
stige Gelegenheit, diese freiwillig zu
überdenken und zu beheben, bevor der
VgT zufällig. darauf stösst und mit
Strafanzeigen dagegen vorgehen muss.
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Teerschutz-Nichtvollzug vor dem Nationalrat
von Erwin Kessler

Die Geschäftsprüfungskommission
(GPK) des Nationalrates hat in einem
Bericht Stellung genommen zur Be-
schwerde -des VgT betreffend den,
Nicht-Vollzug des Tierschutzgesetzes.
Darin wird die Beschwerde als „teil-
weise berechtigt” beurteilt . Konkret
jedoch deckt die GPK die meisten vom
Bundesamtes für Veterinärwesen
(BVet) und vom Bundesrat geduldeten
Verletzungen des Tierschutzgesetzes.
Anstatt diesem vor 15 Jahren vom Volk
mit grossem Mehr beschlossenen Ge-
setz endlich Nachachtung zu verschaf
fen, wird lediglich mehr Forschung ge-
fordert. Für diese Forschung sind die
nötigen finanziellen Mittel aber gar
nicht vorhanden, die Nutztier-Ethologie

den Hochschulen wurde nie ernst-
haft gefördert sondern im . Gegenteil
behindert . Die angebliche Forderung
nach mehr Forschung dient seit Jahr-
zehnten als Vorwand, um die rück-
sichtslose Ausbeutung der Nutztiere in
den Intensivhaltungen „ vorläufig” wei-
ter zu dulden . Und dort wo die For-
schung brauchbare- Ergebnisse gezei-
tigt hat, werden diese oft nicht in die
Praxis umgesetzt:

1 . Wie man Kälber artgerecht in
Gruppen halten kann, ist bekannt, und
viele Bauern praktizieren das auch mit
Erfolg . Die Schweizerische Kälbermäs-
tervereinigurig (SKMV) ist mit einem
Verbot der . Einzelhaltung einverstan-
den. Die GPK aber billigt die Absicht

*es BVet, die grausamen Kälbereinzel-
~Soxen nicht zu verbieten, sondern le -

diglich einzuschränken, und zwar in
nicht-kontrollierbarer Weise . Damit
wird einmal mehr ein Tierschutz auf
dem Papier betrieben, um die Bevöl-
kerung zu beruhigen . Mit einer
Formulierung, die in der Praxis nicht
kontrollierbar ist (es gibt keine objek-
tive Methode, das Alter eines Kalbes
festzustellen), wird gleichzeitig dafür
gesorgt, dass sich in den Ställen nichts
ändern muss. Es müssen ganz herzlo-
se, kaltblütige Menschen sein, welche
eine solche Dauer-Fixierung der
bewegungs- und spielfreudigen junge
Tiere zustimmen . Damit wird der Land-
wirtschaft längerfristig, ein schwerer
Schaden zugefügt, denn die Chance;
„Kalbfleisch aus Schweizer Produkti-
on” zu einem internationalen Qualitäts-
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begriff für tierfreundliche Konsumen-
ten zu machen, wird damit hinter-
trieben. Dass der stets zu faulen Kom-
promissen neigende „Schweizer Tier-
schutz STS” diesen Schildbürgerstreich
sogar noch unterstützt, zeigt lediglich,
wie die Agro-Lobby die . wichtigsten
Schlüsselstellen in der Schweiz fest in
der Hand hat.

2 . Die Entwicklung von praxis-
tauglichen, artgerechten Haltungs-
systemen für Kaninchen ist abgeschlos-
sen . Die GPK _aber schützt das BVet
dabei, die brutale Käfighaltung zum
Vorteil der Tierversuchsindustrie, wei-
ter zu. dulden, mit der fadenscheinigen,
unwahren Begründung, die Forschung
auf dem Gebiet der argerechten Hal-
tung von Kaninchen sei noch nicht ge-
nügend weit gediehen . Ohne For-
schungsaufträge gedeiht die Forschung
eben auch nicht! Und das ist genau
das, was die Tierversuchsindustrie und
die Agro-Lobby wollen.

3 . Ich halte selbst seit über zwanzig
Jahren Hühner und habe noch nie
Kannibalismus- erlebt . Aehnlich ist es
bei vielen, bäuerlichen Freiland-
betrieben (KAG-Freilandhühner-
haltung) . Bei artgerechter Tierhaltung
tritt kein Kannibalismus auf . Kanniba-
lismus ist eine rein haltungsbedingte
Störung und ein Hinweis, dass die Hal-
tung dringend verbessert werden muss.
Das BVet bewilligt jedoch -laufend
Intensivhaltungssysteme, die wegen zu
hoher Belegungsdichte, ungenügender
Lüftung und Klimatisierung und unge-
nügender Tageslicht-Beleuchtung nicht
funktionieren . Nur in diesen nicht-art-
gerechten und damit gesetzwidrigen
Systemen hat man das Problem des
Kannibalismus nicht im Griff. Trotz-
dem deckt die GPK die gesetz- . und
pflichtwidrige Praxis des BVet, wel-
ches das systematische Abklemmen der
empfindlichen Schnäbel_ als Symptom-
bekämpfung immer noch duldet.

4 . Dämmerlichthaltung von Hüh-
nern: Die GPK heisst den „vorüberge-
henden Verzicht auf Tageslicht” - in
der Praxis fehlt das Tageslicht dann
ständig „vorübergehend” - zu unserem
grossen Erstaunen gut . KAG-Freiland-
betriebe zeigen seit Jahren, wie
Hühner mit Tageslicht und ohne
Kannibalismus gehalten werden kön-

neu .

	

-
5. Schwanzcoupieren von Ferkeln:

Auch hier soll lediglich weiter geforscht
werden, obwohl heute ganz genau be-
kannt ist, wie Schweine gehalten wer-
den können, ohne dass Kannibalismus
auftritt (nämlich mit genügend Platz
und Beschäftigungsmöglichkeiten) . -

6. Wachtel-Intensivhaltung :: Die of-
fensichtlich sehr grausame Haltung von
Wildtieren - Wachteln sind Zugvögel -
in winzigen Käfigen (Käfig-Batterien) -
wird weiter geduldet. Es soll lediglich
„weitergeforscht” werden . Als ob es
Aufgabe der öffentlichen Hand wäre,
Intensivtierhaltungs-Systeme zu ent-
wickeln! Die Tierhalter bauen ratio-
nelle, aber nicht tiergerechte Intensiv-
haltungssysteme und das BVet lässt
diese zu, weil es noch keineAlternati-
ven gäbe . Das Tierschutzgesetz ver-
bietet jedoch eine nicht- artgerechte
Tierhaltung und zeigt ganz klar den
umgekehrten Weg auf: Wachteln dürf-
ten nur dann gewerbsmässig gehalten
werden, wenn dies artgerecht möglich
ist . Wachtel-Eierchen und -Fleisch sind .
ja nun wirklich keine unbedingt nöti-
gen Grundnahrungsmittel sondern - -
ebenso wie die von Obertierquäler
Delamuraz geliebten, grausam produ-
zierten Gänsestopflebern - eine per-
verse Gourmand-Liebhaberei . Es liegt
an den Tierhaltern, welche unbedingt
Wachteln halten wollen, zuerst entspre-
chende Stallsysteme entwickeln zu las-
sen . Die Umkehrung jeder Logik im
Interesse des Profits treibt im Tier-
schutz besondere Blüten, weil Tier-
schutzorganisationen nicht gegen Ge-
setzes-Verletzungen klagen dürfen und
sich deshalb praktisch nie ein Gericht
mit dieser Verwaltungs-Willkür befas -
sen kann . Umso schlimmer ist es, dass
die GPK das pflichtwidrige Verhalten
des BVei derart weitgehend deckt:
Mafioser politischer Opportunismus
stattDemokratie und Rechtsstaat.

7. Der Missbrauch von Ueber-
gangsfristen zur endlosen Duldung der
tierquälerischen Kastenstände für
Schweine hat die GPK „befriedigt”.
Kommentar überflüssig .
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8. Auch die vom BVet geduldete

öffentliche Erklärung des Fribourger
Kantonstierarztes, er denke nicht dar-
an, den Tierschutz zu vollziehen, „be-



friedigt" die GPK . Die GPK deckt fer-
ner auch die verantwortlichen Beam -
ten unddie einflussreichen Wirtschafts-
kreise gegenüber dem vom "Kassen-
sturz" bekannt gemachten Freilandeier-
Skandal : Das Kreisschreiben des Bun-
des, worin ~,Freilandeier" definiert wa-
ren, wurde sofort zurückgezogen, nach-
dem der VgT und der Kassen-
sturz aufgedeckt hatten, dass
Grossverteiler wie die Migros
seit Jahren die Konsumenten.
mit Pseudo-Freilandeiern her-
einlegen.

Mit diesem einmal mehr
halbherzigen Bekenntnis zum
Tierschutz - . mehr Propagan-
da statt Massnahmen gegen
die Tierfabriken wird die
Chance verpasst, in der
Schweiz endlich Frieden im
Nutztierschutz einkehren zu
lassen . Mit ihrem Bericht hat
die GPK die Weichen gestellt
zu Kosmetik statt echten Ver-
besserungen beider laufenden
Revision der Tierschutz-
verordnung - ein sehr gefähr-
liches Poker-Spiel angesichts
des - internationalen Konkur-
renzdruckes und der wachsen-
den Unzufriedenheit der Kon-
sumenten und Steuerzahler
mit der einheimischen Land-
wirtschaft . Den Konsumenten
werden wir künftig empfeh-
len müssen, Fleisch von art-
gerecht gehaltenen Schweinen
aus England und Schweden -
das erst noch billiger ist als
einheimisches - bevorzu-
gen, sobald Gatt und EG den
Grenzschutz zu Fall bringen.
Die Aufforderung der GPK
an Bundesrat und BVet,
mehr oder weniger so
weiterzuwursteln wie bisher,
bedeutet mindestens zehn Jahre - wei-
teren erbitterten Tierschutz-Krieg
gegen die gewerbsmässige Tierquä-
lerei in der Landwirtschaft und ge-
gen die korrupte Bundesverwaltung.
Wir werden diesen Krieg führen . Da
Rechtsstaat und Demokratie versagen,
bleibt nur noch die Strategie des Kon-
sum-Boykotts.

Die Macht- und Geld-Politiker, wel-
che kein Herz haben für die leidenden
Tiere, sollten wenigstens bedenken,

wr

dass sie sich selbst auf die Dauer schwer wicht bei der Bürokratie, kann nun
schaden, wenn sie derart rücksichtslos schalten und walten . Sie arbeitet Ver-
durchs Leben gehen. Wenn sie •eines ordnungen aus, die von der Regierung
Tages in der Intensivhaltung - pardon : meist unbesehen in Kraft gesetzt wer-
in der Intensivstation aufwachen, ist es . den. Ist das geschehen, so ist die Büro=
sehr spät, das verpasste menschen- kratie sozusagen für sich . Dabei hat sie
würdige Leben zu bereuen . , einen weitgehenden Spielraum : Sie

id ,. . in noch von der Regieru ng
und schon gar nicht vom Par-
lament kontrolliert ." In Sa-
chen Tierschutz schaltet und
waltet die Bürokratie so, wie
es unter den ständigen _
Pressionen und
Einflussnahmen der Agio-
Lobby für sie am bequemsten
ist . Zwischen Landwirt-
schaftsverbänden und Land-
wirtschaftsämtern besteht eine
enge personelle Verflechtung
durch Personalwechsel . Ver-
bandsfunktionäre werden hä
fig in leitende Stellen der B
rokratie geholt. Tierschützer
dagegen sind in der Bürokra-
tie nicht vertreten. Deshalb
schützt die Bürokratie primär
immer die wirtschaftlichen In-
teressen der Agrar-Wirtschaft
und nicht die Tiere . Ein
Grossteil der Nutztiere in der
Schweiz hat noch nichts vom
Tierschutzgesetz gemerkt und
wird so gehalten wie in Län -
dern ohne Tierschutzgesetz.
Aus rein wirtschaftlichen
Gründen wird unser Tier-
schutzgesetz nicht vollzogen.
Grobe Massentierquälerei
wird weiter geduldet, auch in
Bereichen wo, der." Tatbestarie
der Tierquälerei wissenschaft-
lich belegt ist.

Diese bürokratische Miss-
achtung des Tierschutz-
gesetzes hat die GPK weitge-
hend gutgeheissen.

Wir danken den National-
Was sich seit der Annahme des Tier- räten Hansjürg Weder BS, Angeline

schutzgesetzes durch . das Volk im Jahr Fankhauser BL, Ruedi . Baumann BE,
1978 bis heute abspielt, kann besser . Hans Meier ZH, Otto Zwygart BE,.
verstanden werden, wenn die Verwal= welche sich bereits öffentlich von der
tungsmechanisinen durchschaut wer- tierschutzfeindlichen Stellungnahme
den, wie sie Walter Wittmann in sei- der GPK distanziert haben . Am 17.
nein im Huber-Verlag erschienenen Juni kritisierte Hansjörg Weder vor dem
Buch „Marktwirtschaft für_ die Plenum des Nationalrates den GPK-
Schweiz” beschreibt . Zitat: „Hat ein Bericht mit deutlichen Worten.
Gesetz die parlamentarische-Hürde ge-
nommen, so verlässt es die Legislati-
ve. Die Exekutive, mit dem Schwerge- .
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Kaninchen sind bewegungsfreudige Lauf- und Grab-Tiere:
Das Bundesamt für Veterinärwesen erlaubt die sehr grau-
sarne Haltung in Gitterkäfigen. Diese Missachtung des Tier-
schutzgesetzes wurde von der Geschäftsprüfungskommis-
sion des Nationalrates mit fadenscheinigen Gründen ge-
deckt.



In der "Derby Apotheke und Droge-
rie" in Wil SG wird ein Papagei rund
um die Uhr in einem kleinen Käfig
gehalten. Artgemässes Fliegen oder
auch nur Flattern ist in dieser dauern-
den Enge nicht möglich . Auch das Her-
umklettern und Hüpfen ist extrem ein-
geschränkt und nur im Dezimeter-Be-

. reich möglich . Dazu kommt die schwer-
wiegende soziale Isolation : keine Art-
genossen, auch keine intensive Bezugs-
person, nur wechselnd neugierige
Gaffer. Insgesamt eine grobe Tiermiss-
handlung und eine völlig unrichtige
Haltung dieses Tieres ; es kann wesent-
liche angeborene Bedürfnisse nicht be- ,
friedigen und ist in seiner Anpassungs-
fähigkeit überfordert.

Grossen Haustier Magazin Nr 4/92
(Symposion Verlag Stuttgart) ist über
die Papageien-Haltung folgendes zu
entnehmen : Die üblichen Papageien-
Käfige sind"nur akzeptabel, wenn der
Vogel täglich viele (fünf oder mehr)
Stunden auf einem Kletterbaum ver-
bringen kann ." Auch bei Zimmer-
volieren muss dem Vogel „täglich ein
paar Stunden Aufenthalt ausserhalb des
Käfigs” gewährt werden . „Der Käfig
sollte nicht rund sein . . .” . Ferner sollte
es im Käfig geeignete Spielsachen ha-
ben. „Ein Käfig sollte in einer hellen,
zugruftfreien Ecke stehen . Ideal ist eine
Stelle . . ., wo aber nicht ständig Leute
vorbeigehen .” „Ein Papagei auf einem
Kletterbaum ist immer sehr zufrieden,

~jT klettert, spielt, knabbert oder ruft
'~fnd fühlt sich dabei in seinem Ele-

ment. Es ist das Mindeste, was man tun
kann, um ihn so gut wie nur möglich
artgerecht zu halten .”

Die Haltungsbedingungen in der
„Derby Drogerie” sind katastrophal und
verletzen' die folgende Tierschutzvor-
schriften:

Artikel 2 des Tierschutzgesetzes ver-
langt, dass den Bedürfnissen der Tiere
in bestmöglicher Weise Rechnung ge-
tragen wird. Der Halter von Tieren hat
für deren Wohlbefinden zu sorgen . Dies
bedingt für Papageien - sofern diese
überhaupt in Gefangenschaft gehalten
werden sollen - zumindest die Haltung
in einer Voliere zusammen mit Art-
genossen. Die Einzelhaft in einem klei-
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nenKäfig stellt eine mittelalterliche
Folter dar - eines kultivierten Men-
schen unwürdig und durch das Tier-
schutzgesetz verboten.

Artikel 3 Tierschutzgesetz:
„Die für ein Tier notwendige Bewe-
gungsfreiheit darf nicht dauernd oder
unnötig eingeschränkt werden, wenn
damit für das Tier Schmerzen, Leiden
oder Schäden verbunden sind.” Dass
mit der vorliegenden Haltung schwe-
res psychisches Leiden verbunden ist,
kann jeder Ornithologe oder Papagei-
Kenner erkennen und bestätigen.

Artikel 1 Tierschutzverordnung:
„Tiere sind so zu halten, dass ihre
Körperfunktionen und ihr Verhalten
nicht gestört werden und ihre Anpas-
sungsfähigkeit nicht überfordert wird.
Fütterung, Pflege und Unterkunft sind
angemessen, wenn sie nach dem Stand
der Erfahrung und den Erkenntnissen
der Physiologie, Verhaltenskunde und
Hygiene den Bedürfnissen der Tiere
entsprechen.”
Die Einzelhaltung eines Papageis in

-einem kleinen Einzelkäfig entspricht
nicht dem Stand der Kenntnisse über
diese intelligenten Vögel . Ihr Verhal
,ten wird offensichtlich gestört und ihre
Anpassungsfähigkeit überfordert.

von Erwin Kessler

Gemäss Richtlinie „Tierhandlung"vom
11 . August 1987 genügen die üblichen
Käfige „grundsätzlich den Anforderun-
gen der Tierschutzgesetzgebung nicht”
und müssen „durch ausreichend grosse
Volieren” ersetzt werden.

Gemäss Artikel 24 des Tierschutz-
gesetzes ist in so krassen Fällen wie
vorliegend ein Tierhalteverbot zu er-
lassen.

Nach Artikel 27 des Tierschutzgesetzes
wird mit Gefängnis oder Busse bestraft,
wer vorsätzlich ein Tier misshandelt,
stark vernachlässigt oder unnötig über-
anstrengt.
Eine „starke Vernachlässigung” liegt
hier vor; weil die elementarsten Be-
dürfnisse des Tieres gewaltsam unter-
drückt werden. Vorsätzlich handelt der
Besitzer, da wir ihn vor-gängig auf die
Problematik seines Handelns hingewie-
sen haben.

Tierschutzgesetz bleibt auch in der Heimtierhaltung toter Buchstabe:

Das traurige Leben der Käfig-Papageien
Artikel 5 Tierschutzverordnung:
„Gehege, in denen sich Tiere dauernd
oder überwiegend aufhalten, müssen
so gross und so gestaltet sein, dass die
Tiere sich artgemäss bewegen können .”
Von einer artgemässen Bewegung kann
in diesem kleinen Käfig offensichtlich
nicht die Rede-sein .



Am 23 . März 1993 haben wir beim
Bezirksamt Wil Anzeige erstattet . Die
gesetzwidrigen, tierquälerischen Zu-
stände halten bis heute in aller
Oeffentlichkeit an . Aufsichtsbeschwer-
den beim Departement des Innern des
Kantons St Gallens sowie beim Justiz-
und Polizeidepartement wie auch bei
der Staatsanwaltschaft sind wirkungs-
los geblieben.
Wir ersuchen Sie, in Ausübung Ihrer
Oberaufsichtspflicht über den Tier-
schutzvollzug, aufsichtsrechtlich ein-
zuschreiten.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Erwin Kessler, Präsident

Der „Schweizer Tierschutz STS” will die tierquälerische
Einzelhaltung von Kälbern weiterhin erlaubt haben, •
während sogar die Kälbermäster ein Verbot fordern.

von Erwin Kessler-

Schau-Bauernhof
Es gibt Gönner, welche die Umstellung eines Bauernhofes auf
tierfreundliche Haltung "finanziell unterstützen möchten . Wer
weiss einen geeigneten Betrieb, den wir kontaktieren könnten?

Es sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
1. Günstige Lage bezüglich Fussgängerströmen (Naherholungs-

gebiet, Wanderweg, Ausflugsziel)
2. Es müssen Freiland-Schweine _gehalten werden (nach der

Umstellung), möglichst auch Hühner und Kälber ; alles nach
KAG-Vorschriften.

Erwin Kessler; Tel 054 51 23 . 77

Runddrei Viertel aller Kälber in der
Schweiz werden nicht artgerecht in
Gruppen, sondern dauernd angebun-
den oder in Kälberkisten sozial, isoliert
gehalten . Es stellt sich auch hier die
Frage, warum das Tierschutzgesetz von
den Vollzugsinstanzen derart katastro-
phal verwässert werden konnte . Hier-
bei spielt der ,Schweizer Tierschutz"
STS und dessen „Forderungen” an die
Nutztierhaltung eine traurige Rolle.
Während er nämlich in der Oeffent-
lichkeit gerne aktuelle Tierschutz-
forderungen aufstellt, um die Gunst des
Publikums und der Gönner zu gewin-
nen, ist er in Kommissionen und in
fachlichen Stellungnahmen zuhanden
der Behörden immer rasch mit faulen,
tierquälerischen Kompromissen einver-
standen. Während zum Beispiel der
Schweizerische Kälbermästerverband
(SKMV) auf die Forderungen des VgT
eingegangen ist und schriftlich sein Ein-
verständnis mit einem vollständigen
Verbot der' grausamen Einzelhaltung
von Kälber erklärt hat, will der STS
diese sogar bei der staatlich speziell
subventionierten „artgerechten” Tier -
haltung nach Artikel 31 b des Land-
wirtschaftsgesetzes immer noch teil-
weise erlauben . Für diese jungen, der
Mutter weggenommenen Herden-Tie-
re ist Einzelhaltung überaus grausam.
Ihrer Natur nach schliessen sie sich
schon nach den ersten Lebenstagen zu .

einem „Kindergarten” zusammen, ren-
nen herum, machen Sprünge und spie-
len miteinander . In Kälberboxen und
Kälber-Iglus (Einzelhaltungssysteme)
können die Kälber nicht springen, nicht
spielen und Artgenossen höchstens
durch Gitterstäbe hindurch sehen . Ein
solcher Zwang stellt eine rücksichtslo-
se Vergewaltigung dieser jungen Tiere
dar . Sogar die herkömmlichen Kälber-
Boxen - grausam enge Folterkisten -
will der STS in den ersten zwei Lebens-
wochen erlauben. Gewisse konservati-
ve Agro-Kreise - welche in den Korn-
missionen des STS gut vertreten sind!
- wehren sich gegen ein vollständiges
Verbot dieser Einzelboxen mit folgen-
dem Hintergedanken : Die Einschrän-
kung auf die ersten zwei Lebenswochen
tönt nach einer wesentlichen Verbes-
serung, hat aber mit Sicherheit zur Fol-
ge, dass die Kälber in vielen Fällen
weiterhin ihr ganzes Leben darin ver-
bringen müssen, denn es gibt keine
objektive Methode, das Alter eines Kal-
bes festzustellen. Die bisherige Erfah-
rungmit dem Tierschutz-Vollzug zeigt
deutlich, dass alles,, was nicht eindeu-
tig messbar ist, nicht durchgesetzt wird.
Gummi-Paragraphen werden immer
zugunsten des Tierhalters und zum
Nachteil der Tiere verdreht. „Der Bau-
er behauptet, das Kalb” sei nicht älter
als zwei Wochen, und das Gegenteil.
lässt sich nicht beweisen", wird dann

wie üblich lapidar -in den Veterinär-
Rapporten zu lesen sein. Das wissen
auch, der STS und seine Agro-Berater.
Auf raffinierte Weise wird hier wieder -
einmal schöner Tierschutz auf dem
Papier getrieben, ohne dass sich in den
Ställen etwas ändern muss - mit dem
Feigenblatt des „Schweizer Tier -
schutzes”.

Die Tatsache, dass der STS immer wie-
der ja sagt zu' tierquälerischen Kom-
promissen, beschäftigt viele progressi-
ven Tierschutzorganisationen seit lan -
gem und war Anlass zur Gründung de
„Tierschutz DaCHverbandes Schweiz ,
dem nun schon die meisten nicht dem
STS angeschlossenen Tierschutz-
organisationen angehören . Was auch
immer die Gründe für dieses unglaub-
liche Verhalten des STS und seiner
Sektionen sein mögen (Sozialprestige
beim Establishment, die vielen Millio-
nen Franken Jahresumsatz, Naivität? -
wahrscheinlich eine Mischung aus al-
lem) : die Bevölkerung muss lernen,
dass Tierschutz nicht gleich Tierschutz
ist und dass die Agro-Lobby und die
Tierversuchsindustrie unter diesem
Deckmantel und mit Hilfe fügsamer
Tierschutzorganisationen eine ver-
herende Desinformation der Oeffent-
lichkeit betreiben.

8
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Stierkämpfe - Kultur oder Tierquälerei?

	

-
Regula Weber

nen Pfosten gebunden, wo aggressive
Hunde auf sie gehetzt werden . Wehr-
los wie sie sind, werden die Bären vor
den Augen der sich amüsierenden Zu-"
schauer verletzt . Für dieses Spiel wer-
den sie mehrere Male benutzt . Man
kann sich die Angst der Bären vorstel-
len, wenn sie sich der bevorstehenden
Gefahr bewusst -werden. Ich bezweif-
le, dass dieoben erwähnte. Kindergärt-
nerin in Ihrem Kindergarten auch
Bärenkämpfe spielen würde . Stiere sind
aber auch Tiere wie die Bären, und nur.
weil Stierkämpfe in Spanien schon jah-
relang in Form einer festlich aufge-
machten Kulturveranstaltung stattfin-
den, . ist es trotzdem eine gemeine Tier-
quälerei . Wenn man die weltweite Tier-
quälereien kennt, zum Beispiel auch
die internationalen Tiertransporte, wo
die Tiere 60 Stunden nichts zu trinken
bekommen, und auf engstem Raum
transportiert ca . 5% der Tiere sterben,
ist es fehl am Platz, diese Agressivitäten
im Kindergarten noch zu fördern, und
sich zu wundern, wenn gewisse Kin-
der nicht mitmachen wollen . Die Leh-
rer haben übrigens einen . Lehrauftrag.
Das Pestalozzianum hat letztes Jahr ei-
nen Kurs angeboten zum Thema Tier-
schutz, der mangels Beteiligung abge-
sagt werden musste . Der Besuch eines
tierfreundlichen Bauernhofes und ei-
nes Tierversuchslabors waren auch auf
dem Programm . , Das Bundesamt für -
Veterinärwesen hat auch ein Lehrbuch _
herausgegeben „Tierschutz Ein Lehr- -
mittel”, das als- Leitfaden des Kurses
dient, und' viele Anregungen für den
Unterricht gibt, jedoch verharmlosend
wirkt und keine realistischen Abbil-
dungen beinhaltet . In jeder Schul-
bibliothek liegt das Buch „Tierfabriken
in der Schweiz ” -von Erwin Kessler
auf, das die Realität schonungsloser
aufzeigt . Der VgT stellt einen „Säuli-
wagen” (Info-Bus mit Anhänger) - für
Schulhausplätze zur Verfügung . Darin
werden den Kindern zwei lebende Säuli
zum Streicheln und Füttern auf dem
jeweiligen Schulhausplatz präsentiert.
Es werden auch Lektionen gehalten und
diverses Informationsmaterial wird an
die Lehrer und Schüler abgegeben . Die
ganze Aktion wird vom Verein gegen
Tierfabriken finanziert . Nähere Aus-
kunft und Reservationen bei Regula
Weber, Tel . 01 / 836 74 65.

Im Schweizerischen Kindergartenheft
hat eine Kindergärtnerin Stierkampf-
spiele beschrieben, die sie mit ihren
Kindern durchgeführt hat. Hier meine
Meinung als Kindergärtnerin dazu:
Stierkampfspiele durchzuführen, bei
denen die Kinder nicht nachfühlen, was
der Stier dabei empfindet, ist pädago-
gisch schlecht. Der Stier im Stierkampf
gewinnt nie, weil er nämlich, falls er
den Torero tötet, selbst auch sterben
muss . Der Stier wird also nur als
Kampfobjekt benützt, und vor den Au-
gen einer sich amüsierenden Men-
schenmenge gereizt und abgeschlach -
tet . Wir würden mit den Kindergarten-
kindern kein Schlachthaus besuchen
oder Schlachthaus spielen obwohl es
eigentlich dem Stierkampf ähnlich ist

d unserer Kultur noch viel näher
steht. Für das Tier ist ein Stierkampf
sicher schlimmer als wenn - es ins
Schlachthaus geführt wird . Weshalb
dann ein Stierkampfspiel im Kinder-
garten, wenn wir keine Schlachthaus-
spiele spielen? Wenn wir ein solches
den Kindern vorspielen würden,- wäre
bereits der erste Schritt getan, dass die
weltweite Tierquälerei ein Ende neh-
men würde . Wir müssten es selbst an-
sehen unddazu stehen . Genau dies kön-
nen wir nicht . Wir ertragen den An-
blick des Schlachthauses nicht, wer-
den nicht gerne daran erinnert . Des-
halb können wir es den Kindern auch
nicht sagen, sie spielen es nicht, und
verdrängen es als Erwachsene dann

mich. So finden weiterhin im Versteck-
en Verbrechen statt, mit denen nie-

mand etwas zu tun haben will, ge-
schweige denn die Schuld dafür trägt.
Kindergartenkinder sind noch sehr fein-
fühlig und haben einen gesunden Sinn
für richtig und falsch. - Sie lehnen mit
Sicherheit jegliche Tierquälereien ab,
vor allem wenn der Erwachsene reali-
stisch darüber spricht und , das ganze
Thema bei der Erziehung einbezieht:
Letzthin hörte ich die Kinder beim
Indianerspiel folgendes sagen „Mir
hetted kei Fleisch gässe, mir hetted
d'Tierli glah, mir hetted ja Mais gha” .
Da wurde ich mir bewusst, dass die
Erziehung zur Rücksicht dem Tier ge-
genüber gut war und Vegetarier sein
als ethische Lebensweise von den erst
5- und 6-jährigen Kindern akzeptiert
wurde . Ich staunte, was Kinder in die-

sem- Alter bereits begreifen, ohne dass
ich viel Worte darüber verloren hätte.
Das einzige, was sie wissen, ist, dass
der Schinken von den Schweinen
kommt etc ., und ich Tiere sehr gerne
habe . Ich erklärte ihnen. auch, dass die
Indianer nur Fleisch assen, das von
Tieren im Freien stammte und nicht
von solchen, die eingesperrt waren, wie
es heute der Fall ist . An unserem
Indianerfest wurden dann für diejeni-
gen, die nicht auf- Fleisch verzichten
konnten, Würste von KAG-Freiland-
tieren grilliert, was guten Anklang fand.

In Spanien wird zum Beispiel der älte-
ste Esel durch die Strassen gehetzt bis
er tot zusammenbricht, und dies alles
unter dem Motto einer religiösen Idee.
Die Tierquälerei des Stierkampfes fin-
det unter dem Deckmantel einer tradi-
tionellen Kultur statt, die nämlich gar
keine Kultur ist, sondern grässliche
Tierquälerei zur Belustigung -und-Un-
terhaltung der Zuschauer, denen die
geweckten sadistischen Gefühle Befrie-
digung bringen . Ein nur wenig fein-
fühliger Mensch, der die Natur liebt
und wie Kinder die Tiere, würde sich
abwenden von solcher Tierfolter.
Letzthin wurden die grässlichen Bären-
kämpfe am - Fernsehen gezeigt, die in

'Pakistan stattfinden . Den liebenswer-
ten Bären, die sonst in Plüschform die
unzertrennlichsten Freunde der Kinder
sind, werden die Zähne und Krallen
ausgerissen. Danach -werden sie an ei-

Die Verfasserin bei ihren Schweinen
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Vortrag von Christian Opitz & ErwinKessler

Leben in Harmonie mit den Naturgesetzen
Der Ernährungswissenschaftler C . Opitz zeigt, wie eine gesunde,
natürliche Lebensweise uns helfen kann, unsere Verbundenheit
mit der Natur neu zu entdecken und eine Gesundheit zu erreichen,
die weit über das Ausbleiben von Krankheiten hinausgeht.
E . Kessler zeigt in einem Diareferat wie in der heutigen Nutztier-
haltung auch die einfachsten Naturgesetze missachtet werden.
Anschliessend an die Vorträge werden Ihre Fragen zu den The-
men Gesundheit, Umwelt und Nutztierhaltung ausführlich und
kompetent von den beiden Referenten beantwortet.

Freitag, B. Oktober 93, 20 00 Uhr in : Zürich, Kongresshaus (Kammermusiksaal)
Eintritt Fr. 15 :- inkl. reichhaltigem Rohkostbuffet und Buch : „Fit und Gesund”

VgT-Säuliwagen in Vaduz:
Protest gegen die fürstliche Schweinehaltung

VgT sucht
zweiten Info-Bus

-(EK) Wer kann uns einengunstigen
VW-Bus oder ein ähnliches Fahrzeug
beschaffen als zweiten VgT-Info-Bus?'
Bitte melden bei:
Regula Weber, Tel . 01 - / 836 74 65

Am 12. Juni 1993 fuhr der VgT mit
seinem Säuli-Wagen (Info-Stand nach
Vaduz - ohne Bewilligung . Der Bür-
germeister von Vaduz wollte uns nur
eine Bewilligung geben unter der Vor-
aussetzung, dass wir mit Liechtenstei-
nischen Tierschutzverein zusammen-
arbeiten . Ein durchsichtiger Schach-
zug: eine Zusammenarbeit mit diesem
konservativen, fürstentreuen Tier -
schutzverein (eine STS-Sektion), wel-
cher ständig unsere Aktionen gegen
die fürstliche Schweinerei kritisiert,

würde unsereAktivität imFürstentum
lähmen. Auf dieses Ansinnen fielen
wir nicht herein . Stattdessen drohte ich
mit einer Klage wegen Amtsmiss-
brauch. Dies war wohl der Grund, war-
um wir während unserer Standaktion
in Ruhe gelassen wurden . Den Säuli-
wägen stellten wir auf einen öffentli-
chen Parkplatz . Auf Flugblättern kriti-
sierten wir die fürstliche Schweine
haltung in Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch und Japanisch, was bei den vie-
len Touristen auf grosses Echo stiess .

Die Arbeit mit dem VgT-Info-Stand
(Säuli-Wagen) ist immer ein interes-
santes Erlebnis . Wir suchen weitere
Aktivisten, welche dabei mithelfe
können, entweder an Samstagen in
Stadtzentren oder - hier haben wir ei-
nen akuten Mangel an Helfern - unter
der Woche auf Schulhausplätzen . In-
teressenten melden sich bitte bei:

-Regula Weber
Bassersdorferstr 47
8303 Baltenswil
Tel .± Fax 01 /836 74 75

Die lebenden Schweine erregten wie üblich das Interesse der Passanten
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von Erwin Kessler

Chronik des Dramas um den Schweinestall des Aldo
Zach in Au bei St Margrethen im St Galler,Rheintal

(Der erste Teil dieses Dramas ist be- den Tieren fanden, lässt sich diese amt- messen der Veterinärämter, ob es voll-
zogen werden soll oder nicht . Gegen
diese Voranm ;idungs-Praxis erhoben
wir beim Bundesamt für Veterinärwe-
sen Aufsichtsbeschwerde. Dieses ging
kaum auf die Angelegenheit ein, son-
dern gab - wie in solchen Fällen üblich
-nur-eine kurze Stellungnahme zugun-
sten von Kollega Kantonstierarzt ab.

liche Feststellung nur so erklären, dass
die Kontrolle wie in anderen Fällen
vorangemeldet, der Angeschuldigte
also vor der bevorstehenden Kontrolle
offiziell vorgewarnt wurde . Das wird
durch Recherchen der Panda Aubestä-
tigt . Solche Massnahmen zur Vertu-
schung von Missständen unternehmen
die Behörden regelmässig, weil sie zu
Recht ein schlechtes Gewissen haben,
nachdem sie den Vollzug des Tier-
schutzgesetzes seit über 10 Jahren sträf-
lich vernachlässigt haben . Gegen die-
ses pflichtwidrige Verhalten des
Veterinäramtes erhoben wir eine Straf-
klage wegen Begünstigung und Amts-
missbrauch . Der Kantonstierarzt ver-

, suchte sich damit herauszureden, im
Kanton St Gallen herrsche bezüglich
der Voranmeldung von Kontrollen die
gleiche Praxis wie im Kanton Luzern,
wobei das Kriterium der „Gefahr . im
Verzug” massgeben sei und_ der
Schweregrad der zur Diskussion ste-
henden Rechtswidrigkeiten berücksich-
tigt werde. Da das Veterinäramt

Am 28. Oktober 1990 wandte sich die erfahrungsgemäss alle üblichen Ver-
WWF Jugendgruppe Panda Au an uns letzungen von Tierschutzvorschriften
um Rat und Unterstützung, weil sie regelmässig als harmlos beurteilt, gibt
seit über einem Jahr auf die Missstände ' es damit direkt zu, dass nur selten
in diesem Schweinestall aufmerksam unangemeldete Kontrollen stattfinden.
machen wollten, überall aber auf taube Auch ist zweifellos selten unmittelbar

hren stiessen . Die jungen Leute eine „Gefahr im Verzug ”; wenn
1lKchrieben mir voller Empörung und Schweinemäster jahrelang Tierschutz-
Ratlosigkeit, wie sie seit langem ver- vorschriften missachten und schliess-
geblich die Behörden zum Einschrei- lich von Tierschützern angezeigt wer-
ten zu bewegen versuchten .

	

den. Der Luzerner Kantonstierarzt be-
-

	

stätigte uns schriftlich, dass im Kanton
Am 16. Oktober 1991 luden wir zu Luzern straf- und verwaltungsrecht-
einer Pressekonferenz ein und fuhren liehe Kontrollen grundsätzlich nie vor-
mit den Journalisten . zum Schweine- angemeldet werden ; hier ist Kantons-
stall (Beilage 3) . Verschiedene Ost- tierarzt Giger also unmittelbar der Lüge
schweizer Zeitungen berichteten dar- und der Irreführung der Justiz über-
über. führt. Dies interessierte jedoch die St

Galler Anklagekammer nicht ; sie klär-
te auch gar nicht erst ab, ob eine Vor-
warnung im vorliegenden Fall stattge-
funden hat, sondern stellte sich auf den
Standpunkt, es liege im Ermessen des
Veterinäramtes;, ob es solche Kontrol-
len voranmelde oder nicht!' So ist es
weitherum mit unserem schönen Tier-
schutzgesetz bestellt : es liegt im Er-

reits in meinem Buch „Tierfabriken in
der,Schweiz”, Orell Füssli Verlag 1991,
auf Seite 154/155 beschrieben .)

_
Am 24. September 1990 reichten wir
beim, kantonalen Veterinäramt eine
Strafanzeige ein gegen Aldo Zäch, Be-
sitzer dieses Stalles, wegen Verletzung
von Tierschutzvorschriften. Anlass
dazu gaben uns entsprechende Mel-
dungen von Spaziergängern, die sich
bei unserer Kontrolle als richtig erwie-
sen .

Am 10. Dezember 1991 erhoben wir
erneut Tierschutz-Strafanzeige gegen

e den folgenden Jahren wurde dieser
Stall immer wieder beobachtet . Trotz
weiteren Anzeigen und Beschwerden
halten die Missstände bis heute an . Es
sind Foto- und ` Video-Dokumentatio-
nen vorhanden, zu verschiedenen Zei-
ten und durch verschiedene Zeugen
aufgenommen. '

Aldo Zäch, sowohl in bezug auf den
Maststall in St Margrethen (Haupt-
betrieb) wegen als auch erneut gegen
den Stall in Au, wo sich die Zustände
nicht gebessert, ja sogar noch ver-
schlechtert hatten, da die Tiere jetzt
sogar rechtswidrig imDunkeln gehal-
ten wurden. In der Zwischenzeit sind
die Eternitplatten vor den Fenstern wie-
der entfernt und damit die Dunkel
haltung beseitigt worden . Alles andere'
blieb unverändert.

Im folgenden wird der Verlauf des Dra-
mas chronologisch zusammengefasst : Ebenfalls im Dezember 1991 brachten

Aktivisten . des VgT den Tieren im
Sinne einer Notrechtsmassnahme
Stroh.

Mit Schreiben vorn 12 . März 1992 ver-
sucht das kantonale Veterinäramt den
Obmann der WWF Jugendgruppe
Panda Au, welcher Leserbriefe veröf-
fentlich hatte, einzuschüchtern und zum
Schweigen zu bringen.

Am. 2 . November 1992 ersuchten wir
das Bundesamt, die Ausnahmebewilli-
gung zum Halten von mehr Tieren als
gemäss Höchstbestandesverordnung..
erlaubt, für den Betrieb Aldo Zäch zu
überprüfen,' da dieser Futter aus
Oesterreich importiert.

Am 18 . Oktober meldete, die Rheinta-
lische Volkszeitung, die Behörden hät-
ten den angezeigten Stall kontrolliert
und festgestellt, dass den Tieren über-
all im Stall Stroh angeboten werde . Da
jedoch weder wir noch andere Zeugen
während den zahlreichen Beobachtun-
gen je einen einzigen Strohhalm bei

In der Nacht vom 20 . auf den 21 . Sep-
tember 1992 griffen Tierschützer er-
neut zum Notrecht und befreiten alle
Schweine im Stall in Au. Leider wur-
den sie bald wieder eingefangen. Of-
fenbar waren die Tiere ob ihrer plötzli-
chen, ungewohnten Freiheit so verstört,
dass sie sich nicht genügend weit in die

' Maisfelder flüchteten. Um die Befrei-
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Dezember 1992: Am 11. . Dezember
1993 zeigt das Schweizer Fernsehen in
der Aktualitäten-Sendung 10vor10
heimlich aufgenommene Video-Auf-
nahmen aus der Tierfabrik Zäch. Hier-
auf kündigt Kantonstierarzt Giger end-
lich ein Tierhalteverbot für, den Be-
trieb in Au an. Den Betrieb in St
Margrethen hält er immer noch für
gesetzeskonform.

ungsaktion als Vandalen-Akt, der
nichts mit Tierschutz zu tun habe, dar-
zustellen, wurde sie in der Presse in
Zusammenhang mit Brandstiftung und
Sachbeschädigungen an anderen Or-
ten gebracht.

le” durch . Im Rapport, datiert vom
24.05.1993 wird der Zächschen Tier-
haltung Gesetzeskonformität attestiert . -
Die korrupten Veterinärbeamten
versteigen sich. darin sogar in die Be-
hauptung : , ;Gesamthaft beurteilt prä-
sentiert sich die Schweinehaltung in
einer dem Schweizer Durchschnitt ent-
sprechenden Form ."

Am 27 . Mai 1993 „besuchte” eine
Gruppe Vgt-Aktivisten Prof Roger
Zäch, Verwaltungsratspräsident der
Schweinefabrik und Abfallwieder-
verwertungsanlage in St Margrethen,
bei seiner rechtswissenschaftlichen
Vorlesung an der Uni Zürich - mit illu-
strierten Protest-Flugblättern, Mega-
phon -und Video-Gerät, mit dem pau-
senlos Sequenzen der Zächschen
Schweinerei abgespielt wurden . Der
„Blick” berichtet darüber unter dem
Titel „Schweinerei in Professors Stall”.

Am 1 . Juni lässt uns Aldo Zäch durch
seinen Anwalt mit einer Verleum-
dungsklage drohen . Beigelegt ist ein
Kontrollbericht des kantonalen Veteri-
näramtes vom 15 . - Mai, in dem die
Zächsche Tierhaltung als gesetzes-
konform und dem Schweizer Durch-
schnitt entsprechend beurteilt wird .

Auf dem Weg
zum patentierten

Tier-Elend
- von Erwin Kessler

„Wenn einem Tier durch gentechnolo-
gische Manipulation weder Schaden
noch Leid zugefügt wird -und seine Er-
scheinung keine ethischen, religiösen
oder ökologischen Bedenken auslöst,
soll es patentiert werden können.” Die-
se Formulierung des Bundesrates klingt -
auf den ersten Blick recht schön und
dient der Beruhigung der Bevölkerung.
Eine praktische Wirkung kann sich dar-
aus nicht ergeben . Bisher war das ent-
scheidende objektive Kriterium für das
Wohlbefinden eines Tieres sein natür-
liches, artgerechtes Verhalten . Durch
Genmanipulation nimmt man den Tie.
ren aber ihre Natürlichkeit . Was ist für
ein gentechnologisches Monster „art-
gerecht”? Mit der Patentierbarkeit
gentechnologisch veränderter Tiere
wird. sich deshalb das Tier-Elend dra-
matisch zuspitzen: niemand auf dieser
Welt ist in der Lage zu beurteilen, ob
sich ein so verändertes Tier noch wohl
fühlt oder ob es leidet. Solche Proble-
me interessieren den Bundesrat aber
nicht . Nicht verwunderlich, solange ein -
Bundesrat für den Tierschutz zustän-
dig ist, der öffentlich als . Liebhaber der
grausam produzierten Gänsestopf- -
lebern auftritt (Jean-Pascal Delamuraz).
Der Tierschutz hat bei der Landes-
regierung und bei den bürgerlich-kon -
servativen Parteien einen sehr nied
gen Stellenwert ; Tiere sollen weiterhie
als Sachen behandelt und verbraucht
werden dürfen. Der gesetzliche Tier-
schutz erschöpft sich in schönklingen-
den Gummi-Paragraphen, welche so
dehnbar und und nicht vollziehbar for-
muliert sind, dass sie ohne praktische
Wirkung bleiben . , Ihr Zweck besteht
einzig und allein darin, die Bevölke- -

Juli 1993: Im Zischtigs-Club des rung zu beruhigen. Einerseits wird im- -

Schweizer Fernsehens erhebt Erwin mer behauptet, wir hätten eines der
Kessler erneut den Vorwurf der vor

	

besten Tierschutzgesetze der Welt, an

schriftswidrigen 'Tierhaltung gegen - dererseits merken die Tiere kaum et-
Zäch und fordert ihn auf, eine Ver was davon . Die meisten Nutztiere in

leumdungsklage einzureichen, damit der Schweiz (abgesehen von den Lege
ein Gerichtsverfahren in Gang kommt, hennen) werden ungefähr gleich
wo der VgT Gelegenheit zum Wahr tierquälerisch gehalten wie in Ländern

heitsbeweis erhält. -

	

- ohne Tierschutzgesetz .

	

-

Am 11 . Mai 1993 führt das kantonale
Veterinäramt bei Zäch eine „Kontrol-
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Am 6. Februar 1993 führt der VgT in
St Margrethen eine Pressekonferenz
über die immer noch unverändert an-
dauernden Missstände durch . Es wer-
den neueste Foto-Aufnahmen abgege-
ben. Anschliessend werden im Stadt-
zentrum Protest-Luftballons „Stop
Tierfabriken” und Flugblätter verteilt,
auf denen der Rücktritt des verantwort-
lichen Regierungsrates Mätzler gefor-
dert wird, welcher das Veterinäramt -
seit Jahren deckt . Im Info-Wagen des
VgT werden den Passanten lebende
Schweine zum Streicheln und Füttern
vorgeführt . Der VgT reicht gegen Aldo
Zäch erneut eine Strafanzeige ein und
gleichzeitig eine- Disziplinarbeschwer-
de-gegen Kantonstierarzt Giger wegen
vorstätzlichem Nicht-Vollzug des Tier-
schutzgesetzes . -

Im Januar 1993 drangen VgT-Aktivis -
ten erneut in die Schweinefabrik in St
Margrethen ein,- machten neue Foto-
aufnahmen und Erhebungen über ver-
letzte Vorschriften . Entgegen der er-
neuten Behauptung von Kantonstierarzt
Giger, entsprechen die Verhältnisse
nicht den 'Tierschutzvorschriften : ka-
tastrophal verdreckte und überbelegte
Mastbuchten, teilweise Dunkelhaltung,
fehlende Beschäftigung . Praktischalle
Vorschriften, die es über die Mast-
schweinehaltung überhaupt gibt, sind
verletzt . Es muss von Missständen-ge-
sprochen - werden, . als ob es gar kein
Tierschutzgesetz gäbe . Das vor 15 Jah-
ren vom Volk mit grossem Mehr ange-
nommene Tierschutzgesetz bleibt weit-
gehend toter Buchstabe .

Am 5. Juni dringen VgT-Aktivisten
mit neuen Zeugen wieder - in die
Schweinefabrik Zäch in St Margrethen
ein und machen neue Aufnahmen . Die
Zustände sind nicht wesentlich neu.
Einzige Neuerung : in einigen Buchten
hat es „Strohraufen”, die aber mit- ei-
nem Maschendrahtgeflecht so einge-
packt sind, dass die Tiere das Stroh
nicht herausziehen können!

	

--

21 . Juni 93 : Gestützt auf den Rapport
des Veterinäramtes erlässt das Bezirks=
amt Unterrheintal eine Nichteintretens-
Verfügung-gegen unsere Anzeige vorn
5 .2 .1993 .

	

-
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Tierschutz-Diskussion im Schweizer Fernsehen

Agro-Lobby : Nichts als leere Versprechungen!
von Erwin Kessler

Im Juli und August hatte ich . Gelegen-
heit, zweimal an einer Zischtigs-Club-
Runde über Vegetarismus und Nutz-
tierhaltung teilzunehmen . In der ersten
Sendung rechtfertigten Spitzenleute der
Fleischlobby auf so primitive Art und
Weise den masslosen Genuss von
Fleisch aus den Tier-KZ, dass' sich die
Agro-Lobby von der negativen Publi-
kums-Reaktion stark betroffen fühlte.
Dafür kam sie dann in einer zweiten
Sendung ausgiebig zu Wort, während

_mir kaum noch das Wort erteilt wurde.
Deshalb verschickte ich am nächsten
Tag das folgende Communique an die
Presse:

•a ich im Zischtigs Club von gestern
bend fast nichts sagen- konnte und

offenbar nur als Publikums-Magnet ein-
geladen war, sehe ich mich veranlasst,
den Propaganda-Feldzug der Agro-
Lobby hier im Nachhinein zu entlar-
ven. Aus folgenden Gründen ist klar,
dass es sich bei den in allgemeinen
Formulierungen versprochenen Ver-
besserungen nur einmal mehr um leere
Versprechungen handelt, um die Be-
völkerung zu beruhigen:

1. Schon die heutigen Tierschutzvor-
schriften werden nicht durchgesetzt,
sondern vom Bundesamt für Veterinär-
wesen (BVet)laufend zugunsten der
tierquälerischen- Intensivtierhaltung
verdreht oder offen missachtet . Das

eierschutzgesetz bleibt toter Buchsta-
be. Da nützen auch revidierte Vor-
schriften nichts.

2. Letztes Jahr wurde bereits eine Teil-
revision der Tierschutzverordnung
durchgeführt. Dabei wurde der Schutz
der Tiere verschlechtert statt verbes-
sert.

3. Das BVet hat sowohl den Verein
gegen Tierfabriken (VgT) als auch den
von mir präsidierten „Tierschutz Dach-
verband Schweiz”, welcher die pro-
gressiven Organisationen vereinigt, von
der Tierschutz-Kommission ausge-
schlossen, welche die Revisionsarbeit
durchführt . Darin sind nur der zu fau-
len.Kompromissen rasch bereite STS
sowie die Agro-Lobby vertreten . Der
STS hat seine Forderungen und Vor-
Tierschutz Schweiz 3/93

stellungen in verschiedenen Publika- = und über den Tierschutz-Vollzugsmiss-
tionen bekanntgegeben . Danach sollen stand die Dinge beim Namen nannte,
fast alle tierquälerischen, Intensiv- schrieb die NZZ, das Parteiblatt des
haltungssysteme wie Kastenstände für obersten Tierquälers und Haupt
Schweine und die Einzelhaltung von , verantwortlichen für den Tierschutz-
Kälbern weiterhin ganz oder teilweise Nichtvollzug, Bundesrat Delamuraz
erlaubt bleiben. Mit Sicherheit wird
die Revision nicht mehr bringen, als
der STS fordert ; im Gegenteil sind noch
weitere faule Kompromisse zu erwar-
ten .

4. Die Agro-Lobby, die sich im
Zischtigs-Club fortschrittlich und tier-
freundlich gab, hat sich bisher gewei-
gert, auch nur die elementarsten Tier- Nutztierhalter zwar an die Vorgehens -
schutzforderungen (Verbot der Einzel- weise dieses extremen Tierschützers
haltung, Verbot einstreuloser Systeme) gewöhnt, der nicht selten Hausfriedens-
konkret zu akzeptieren, nichteinmal bei bruch begeht, um anschliessend die
Neubauten. Tierhaltung zum Gegenstand einer

Strafanzeige zu machen . . ., Aldo Zäch,
Schweinemäster in der Ostschweiz,
trug während der Sendung seine per-
sönliche Affäre mit dem extremen
Tierschützer aus: Die Strafanzeige
Kesslers wegen der von ihm vermute-
ten miserablen Tierhaltung Zächs war
zwar in allen Punkten abgewiesen wor-
den, doch Kessler schrieb dies einfach
der bestechlichen Justizau, die mit den
Tierhaltern unter einer Decke stecke.
Wen wundert's, dass ein solcher
Tierschützer nicht mehr ernst genom-
men wird? Jedenfalls fiel auf, dass der
Tierverhaltensforscher Hans Schmid;
die Bäuerin und Journalistin Susanne
Hochuli sowie die Tierärztin Cynthia
Lerch, Vorstandsmitglied des Schwei-
zer Tierschutzes, während der Sendung
kein einziges Mal auf ein Votum
Kesslers eingingen, obwohl er ja „auf
ihrer Seite” kämpfte . . . . Als man dann
soweit war, dass ein lebendes Schwein
hätte auftreten müssen, um zu Proto -
koll zu geben, wann und unter welchen
Umständen es ihm sauwohl sei, fand
die Diskussionsrunde zur Sachlichkeit
zurück. Bezeichnenderweise verhielt
sich Kessler von diesem Moment an
erstaunlich ruhig . Eigentlich hatte sich
der Moderator Ueli Schmezer zum Ziel
gesetzt, eine Antwort auf die Frage zu
erhalten, ob schweizerische Konsumen-
tinnen und Konsumenten Fleisch ; ;mit
gutem Gewissen" verzehren könnten.
Diese Frage ist insofern müssig, als für
eine Antwort doch weitgehend subjek-
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(FDP):
Viehzüchter und Bauern waren wegen
des radikalen Tierschützers Erwin
Kessler auf die Barrikaden gestiegen,
der - wie man es von ihm nicht anders
erwartet hatte - seinen Fernsehauftritt
dazu benutzte, annähernd ehrver-
letzende Aeusserungen von sich zu ge-
ben: Nun sind sich die Bauern und

5. Der Schweizerische Bauernverband
hat vor noch nicht langer Zeit jede Ver-
schärfung der Tierschutzvorschriften
öffentlich abgelehnt.

Kurz: Man gibt sich fortschrittlich und
verspricht' Verbesserungen (auf dem
Papier), um die Bevölkerung zu beru-
higen. Beim Bundesamt für Veterinär-
wesen und'beim zuständigen Departe-
ments-Chef, Bundesrat Delamuraz, ist
keinerlei Wille erkennbar, mit dem
Tierschutz endlich ernst zu machen.
Dalamuraz hat vor kurzemQänsestopf-
lebern öffentlich als sein Lieblings-Es-
sen angegeben. In der Bundesversamm-
lung bekämpft er seit Jahren systema-
tisch alle Vorstösse, die auf einen ver-
besserten Nutztierschutz hinzielen.

Seit 15 Jahren wird das Schweizer-
volk, das mit grossem Mehr ein Tier-
schutzgesetz gutgeheissen hat, mit lee-
ren Versprechungen hingehalten und
getäuscht . Wir richten unsere Tier-
schutzpolitik danach, wie es den Nutz-
tieren tatsächlich geht - und es -geht
ihnen grösstenteils katastrophal, genau
so schlecht wie in Ländern ohne Tier-
schutzgesetz . Die einzige Chance für
die leidenden Tiere sehen wir deshalb
weiterhin im Rückgang des Fleisch-
konsums.

Während der Tages-Anzeiger in einem
halbseitigen Kommentar zur Sendüng



tive Kriterien massgebend sind . Ob-
jektiv gesehen kann wohl nicht allen
Ernstes behauptet werden, in der
Schweiz produziertes Fleisch sei
qualitätsmässig ungenügend.
Mein Kommentar : Objektiv gesehen
kann wohl nicht allen Ernstes behaup-
tet werden, die NZZ habe auch nur
annähernd das geistige Niveäu,_das sie
gerne für sich in Anspruch nimmt:

Zum Fall Zäch vgl den Beitrag „St
Galler Veterinäramt deckt erneut fehl-
baren Tierhalter” in „Tierschutz
Schweiz” Nr 2/1993.

Die NZZ hat eine Reihe von Leserbrie-
fen, von denen ich eine Kopie erhalten
habe, nicht veröffentlicht . Eine kleine
Auswahl davon:

Nicole Diem, Inhaberin von Diem Op-
tik an der Bahnhofstrasse in Zürich:
Ich war im Schweinestall Zäch.
In Ihrem Kommentar, "zur Zischtig-
Club-Sendung über die Nutztierhaltung
in der Schweiz entwerten Sie die Ar-
beit des bedeutendsten Tierschützers
der Schweiz, Dr Erwin Kessler, in ei-
ner Art und Weise, welche jede
Boulevard-Presse in den Schatten stellt.
Der akademische Schreibstil kann nicht
über die unreife Einstellung des
Redaktors in Sachen Tierschutz hin-
wegtäuschen, der sich hinter einem
Kurzzeichen verbirgt . ;Ich habe die
Schweineställe der Gebrüder Zäch in
St Margrethen, welch in der Zischtig-
Club-Sendung zur Sprache kamen, mit
eigenen Augen_ gesehen : entsetzlich,
diese krabbelnden, bodenbedeckenden
Meere von kotverschmutzten Leibern
in vollgestopften, dunklen, feuchten
Verschlägen auf klebrig-kotigen Bö-
den, ohne Fenster, ohne Luft . Wer die-
se Tierfabrik selbst jemals gesehen und
gerochen hat, dem vergeht die Lust auf
Schweinefleisch, es sei denn, seine Fä-
higkeit zu menschlichen Empfindun-
gen sei bereits abgestorben . Was Dr
Erwin Kessler zu dieser Tierhaltung
gesagt hat, war geradezu ein höfliches
Understatement. Ihnen geht es offen-
bar nicht um den Tierschutz . Das
Produktionsmittel „Tier” ist für die
NZZ wohl kaum ein Thema, es sei
denn im Wirtschafts-Ressort . War Ihr
Beitrag vielleicht -schlicht und einfach
darauf ausgelegt, den Kollega Universi-
tätsprofessor Roger Zäch, Bruder des
Geschäftsführers Aldo Zäch und selbst

Verwaltungsratspräsident dieser
Schweinefabrik, in Schutzau nehmen,
da es nicht wahr sein darf, dass ,ein
Zürcher Rechtsprofessor sich mit sol-
chen Schweinereien zusätzlich berei-
chert?

Frau Kamber, Kamber und Partner
Unternehmens- und Rechtsberatung,
Bern:
In Ihrem Bericht über den Zischtigs-
Club behaupten Sie, der Tierschützer
Erwin Kessler könne nicht merh ernst -
genommen werden . Hier war wohl der
Wunsch Vater des Gedankens, denn
angesichts der Medienpräsenz von Dr
Kessler und der dauernd steigenden
Zahl an Sympathisanten erstaunt Ihre
Feststellung ausserordentlich. . . .Ihr
Versuch, E Kessler in die Ecke der
Extremisten zu drängen ; wird Ihnen
bestimmt nicht gelingen . In Ihrem Ar-
tikel sprechen Sie von Ausnahmen ; in
denen das Tierschutzgesetz nicht zur
Anwendung gelange. Sie unterschla-
gen damit die Aussage der Veterinärin
Cynthia Lerch, die erklärte, dass diese"
„Ausnahmen” in einzelnen Kantonenb
bis zu 60 % ausmachen. Des weiteren
verharmlosen Sie die Voten des Tier-
verhaltensforschers Hans Schmid, der
ausdrücklich die praktizierte Schweine-
haltung in der Schweiz verurteilte . ..

Gebhard Seiler, Künten:
Die beiden Zischtig-Club 'waren ge-
kennzeichnet durch harte Diskussio-
nen. Dass Dr Erwin-Kessler als extre-
mer Tierschützer abgestempelt wurde,
ist sicher noch einer Überlegung wert:
Bei Tierquälereien gibt es nämlich kei-'
ne Kompromisse - aber sie werden von
Aufsichtsbehörden immer wieder ge-
macht. Warum wird unser angeblich
strenges Tierschutzgesetz immer wie-
der so hoch gepriesen, aber nicht durch-
gesetzt? Warum schützt man in der
heutigen Zeit immer noch Tierfabriken,
welche nebst der Tierquälerei enorm
viel beitragen zur Überproduktion, da-
für das Land überdüngen oder Gülle-
-tourismus betreiben : "Unsere Aerzte
empfehlen uns viel Bewegung zur Er-
haltung der Gesundheit . Gilt denn dies
bei den Tieren nicht? Wo bleibt da die
Stimme der Tierärzte? Schlussendlich
sind Tierhalter mit fast 200 Mastrindern
oder 1000 Mastschweinen kaum in die
Katergorie der , Bauern einzureihen,
denn hier geht es wirklich um die,
fabrikmässige Produktion von Fleisch .

Ein solcher Produzent hat ja auch kei -
ne Beziehung zu den Tieren, auch wenn
solche auf der Krawatte abgebildet sind.
Vielleicht merken die Bauern auch
langsam, wer den Markt kaputt macht.
Wenn wir für gesundes Fleisch mehr
bezahlen müssen, dann essen wir da-
von zürn Wohle unserer Gesundheit
etwas weniger, dafür mehr Gemüse,
Obst und Getreide . Vielen Dank allen
Bauern, welche ihre Tiere gerecht hal-
ten. Ich hoffe, dass die Direktzahlungen
immer mehr denjenigen ausgerichtet
werden, welche sich für Natur und Tier
einsetzen.

R Gassner, dipl Ing ETH, Nussbaumen:
. . .Ich bitte Sie,- in Zukunft solche ein-
seitigen und nur die wirtschaftliche
Seite begünstigenden Kommentare zu
Fernsehsendungen zu unterlassen . Hier
wird ein Viertel einer NZZ-Seite daz
missbraucht, einen -Diskussions
teilnehmer zu misskreditieren und für
eine Partei Stellung zu beziehen . . . Herr
Kessler muss Ihrem Schreiberling ein
besonderer Dom im Auge sein . Er
bezichtigt Herrn Kessler nichtssagend
„annähernd ehrverletzende Aeusserun-
gen von sich zu geben” . und erwähnt
bezeichnenderweise und sich damit
selbst disqualifizierend - mit keinem
Wort, wie der Vertreter des Metzger-
meisterverbandes in der ersten Sendung
Herrn Kessler als Terroristen bezeich-
net hat . Dass dies nicht eine annähern-
de, sondern eine vollumfängliche ehr=
verletzende Aeusserung war, dürfte
dem Hirn Ihres Schreiberlings zu viel
der zumutbaren Anstrengung gewesen
sein oder - als Ausdruck von besonde.
rem berechnenden Zynismus und
Unehrlichkeit - er hat dies in seiner
Darstellung ganz bewusst unterschla-
gen. Ich bin nicht Ihres Schsreiberlings
Ansicht, dass die Vorwürfe Herrn -
Kesslers „meist haltlos” waren . . . Ich
bitte Sie, Kommentatoren zu Wort
kommen zu lassen, welche nicht nur
über eine minimale Logikbefähigung
und Intelligenz, sondern auch die Er-
kenntnis und das Bewusstsein besit-
zen, dass unsere Umwelt nicht nur nach
den - schlussendlich alles zerstörenden
- Kriterien der Wirtschaftlichkeit zu
bewerten ist. Als Abonnent der NZZ
möchte ich gerne wissen, aus welcher
Ecke der genannte Artikel stammt . Ich
bitte Sie deshalb höflich, mit den Na-
men,- Jahrgang und den Beruf ihres
Kommentators zuzustellen.
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Anmerkung:
Der Verfasser dieses NZZ-Artikels, mit
dem Kurzzeichen „gir” war eine Frau.
Sie heisst . . . und ist	 Ich sehe meine
Befürchtung wieder einmal bestätigt:
wenn die Frauen Polit- und Wirtschafts-
karriere machen, sind sie grau und stur
wie Männer . Es braucht einen generel-
len Bewusstseinswandel bei Frauen und
Männern, nicht einfach nur mehr (bio-
logische) Frauen in Wirtschaft und Po-
litik . Sonst ändert sich gar nichts.

Positive Bilanz nach dem Zischtigs-
Club über die Nutztierhaltung:
Tierschutz-Nichtvollzug:
zwanzig Jahre sind genug!

Nach Auswertung der (fast durchwegs
positiven) Zuschriften, welche ich nach
den beiden Zischtigs-Club Sendungen
des Schweizer Fernsehens zum Thema
Nutztierhaltung erhalten habe, kann ich
erfreut feststellen : auch einfache Leute
haben die schamlose Heuchlerei der
Agro- und Fleischlobby durchschaut.
Trotz viel Redezeit war es nicht mög-
lich, die Missstände im Tierschutz-
vollzug zu vernebeln und die Konsu-
menten zu beruhigen . Zwanzig(!) Jah-
re nach der _Verfassungsabstimmung,
welche den Tierschutz zur Bundessache
gemacht hat (1973 von allen Ständen "
und mit über 80 Prozent der Stimmen
angenommen), haben es offenbar im-

mer mehr Menschen in diesem Land
endgültig satt, dass sich der Verfas-
sungsauftrag „Tierschutz” dauernd nur
in leeren Versprechungen und Beschö-
nigungen erschöpft, während fast täg -
lich neue empörende Tatsachen über
den Umgang mit den Nutztieren ans
Licht kommen. '

	

-

Der VgT wird solange weiterfahren,
die Tierquälerei und das . Gesundheits-
risiko des üblichen Fleischkonsums
aufzudecken, bis sich endlich eine art -
gerechte Tierhaltung durchgesetzt hat
oder kein Fleisch aus Intensivhaltungen

-mehr gegessen wird.

Tierschutz DaGHerband Schweiz
(TierDaCH)

Federation Faitiere Suisse pour la Protection des Animaux s Federaziöne svizzeraper la protezione degli änimali
Postcheck-Konto 30-2437-6

Angeschlossene Organisationen : VgT Verein gegen Tierfabriken - zum Schutz der Nutztiere, VFT Verein für Tierrechte Bem, Bund zum Schutz der Tiere Basel,

EUMT Europäische Union gegen den Missbrauch von Tieren, ISA Innerschweizer Arbeitskreis gegen Tierversuche und Tierfabriken, ONSGO Organisation

Naturiste Suisse Gruppe Ostschweiz, Tierhilfswerk St Franziskus Zürich, Tierschutzbund Innerschweiz, Verein für Tiere in Not Winterthur, Zürcher Aktion für

Mensch und Tier, CIVIS Schweiz, Au nom de la Creation (Genve), Arche Noah ; Tierversuchsgegner Lausen,

Fred Bommes Stiftung für eine artgerechte Tierhaltung

Dr. Erwin Kessler, Präsident
Im Buehl2 CH 9546 Tuttwil Tel 054 51 23 77 Fax 054 51 23 62

EG unfähig, die grausamen Tiertransporte zu stoppen
Der EG-Agrarministerrat hat sich in
Sachen Tierschutz bei Schlachttier -
transporten wieder einmal auf den
kleinsten gemeinsamen Nenner geei-
nigt. Keine Rede mehr davon, diese

einnlosen transkontinentalen Horror-
Transporte zu stoppen und in die
nächstgelegenen Schlachhöfe umzulei-
ten, keine Rede mehr von einer zeitli-
chen Begrenzung dieses letzten Lei-
densweges der gequälten Kreaturen.
Mit einigen bürokratischen Vorschrif-
ten will man jetzt lediglich - die
Transportbedingungen etwas verbes-
sern - einmal mehr Tierschutz nur auf
dem Papier! Italien und andere südli-
che Staaten - in denen sich die aus dem
deutschen Fernsehen bekannten un-
glaublichen Grausamkeiten hauptsäch-
lich abspielen - halten schon die heuti-
gen, völlig unwirksamen Regelungen
für „ausreichend” . Daran zeigt sich ein-
mal mehr : die EG ist ein geistig, kultu-
rell und demokratisch unterentwickel-
tes technokratisches Monster. Das seit
dem Zweiten Weltkrieg anhaltende
Tierschutz Schweiz " 3/93

langsame aber harmonische Zusam-, schon immer ein Spiegel ihrer Kultur.
menwachsen der Länder Westeuropas Dieser Spiegel zeigt heute einen er-
wird mit der EG künstlich und unge- schreckenden Zustand Europas und der
sund forciert . Die technisch-wirtschaft-

	

ganzen zivilisierten Welt.
liche Standardisierung Europas trägt ' Solange die Schweiz mit der EG nur
den kulturellen Unterschieden kaum bilateral verkehrt, ohne Mitglied zu
Rechnung. Es wäre schlicht unzumut- sein, haben wir die Chance, . gewisse
bar, dass mit einem EG- oder EWR- ' exzessive, barbarische Entwicklungen
Beitritt bei uns in der Schweiz noch nicht mitmachen zu müssen und
grauenhaftere Tierquälereien geduldet stattdessen vorleben zu können, dass
werden müssten als sie heute schon es anders auch geht, zum Beispiel ohne
üblich sind, lediglich zum Vorteil ei- die extrem grausame Käfig-Haltung
nes rücksichtslosen Freihandels . Eine von Hühner und ohne trans kontinen
noch stärkere Ankurbelung des sinnlo- aale Schlachttiertransporte . Der letzte
sen Wegwerf Konsums - offenbar das Punkt, in dem die Schweiz bisher Vor-
Leitprinzip der EG - geht an den wah- bild war, ist allerdings akut gefährdet:
ren heutigen Problemen der westlichen Trotz EWR-Nein des Schweizervolkes
Gesellschaft vorbei: Klimakatastrophe, sind per 1 . Januar 1993 diese grauen-
Umweltzerstörung, zunehmende -Aus- haften EG-Schlachttransporte auf der
breitung der Zivilisationskrankheiten, Strasse still und leise grundsätzlich `
Drogenelend und hohe Suizid-Raten . - auch durch die. 'Schweiz hindurch er-
Diese Probleme werden durch das EG- laubt worden . Vorläufig werden Be-
Monster nicht gelöst sondern wegen willigungen noch zurückhaltend erteilt,
deren einseitiger Wirtschafts-Orientie- wohl um nicht zu früh auf diese heim-
rung noch- verschärft . Wie die Men- liche und undemokratische Anpassung
schen mit den Tieren umgehen, war an die EG aufmerksam zu machen .
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Durchbruch im Nutztierschutz :

	

Erwin Kess/er

Sensationelles Gerichtsurteil:
Die übliche Kastenstandhaltung von saugenden

Mutterschweinen verletzt das Tierschutzgesetz und darf
zu Recht als Tierquälerei bezeichnet werden!

Angefangen hat die Sache, als ich vor
drei Jahren das Kloster Notkersegg in
St Gallen schriftlich ersuchte, den
Schweinestall besichtigen zu können,
was mit der Antwort, ich solle meine
Zeit für Gescheiters einsetzen, abge-
lehnt wurde. Hierauf brachte ich Bil-
der aus diesem Stall in die Zeitungen
und kritisierte die Zustände als gesetz-
widrig und tierquälerisch . Die Kloster-
Leute leugneten alles ab und klagten
mich wegen Hausfriedensbruch und
Ehrverletzung ein. Wie üblich deckte
das St Galler Veterinäramt die Miss-
stände und bezeichnete meine Strafan-
zeige als haltlos, -es würden keine Vor-
schriften verletzt.
Noch während gegen mich ein Ge-
richtsverfahren angestrengt wurde, bau-

te das Kloster seinen Schweinestall
aufgrund heftiger . Reaktionen aus der
Oeffentlichkeit tierfreundlicher um . Im
Nachhinein musste ich dann vor Ge-
richt noch den Wahrheitsbeweis für
meine Behauptungen erbringen, wie es
vorher aussah, was mir trotz der schwie-
rigen Situation und offensichtlich mit
göttlicher Unterstützung gelungen ist
(das kann aber kaum der gleiche Gott
gewesen sein, den diese Klosterleute
anbeten) . Am Freitag, den 13 . August
habe ich nun die 23seitige Urteils-
begründung 2 des Bezirksgerichtes
Werdenberg erhalten : Vollständiger
Freispruch, Kostenentschädigung und
folgende richterliche Sach-Feststellun-
gen, gestützt auf ein ethologisches Gut-
achten der Universität Zürich : Die üb-

liche Kastenstandhältung säugender
Muttersauen -verletzt das Tierschutz-
gesetz und darf zu Recht als Tierquäle-
rei bezeichnet werden.

Damit ist mein seit Jahren erhobener
Vorwurf, dass der Bundesrat und das
Bundesamt für Veterinärwesen andau-
ernd das vom Volk beschlossene Tier- .
schutzgesetz verletzen und das St Galler
Veterinäramt fehlbare Tierhalter deckt,
erstmals gerichtlich beurteilt und voll
und ganz bestätigt worden.

Wegen seiner historischen Bedeutung
ist das 23seitige Gerichtsurteil als An-
hang faksimil wiedergegeben.

VgT-Sektion Zürich gegründet
(EK) Der VgT hat nun auch eine Sekt-
ion für den Kanton Zürich . Leitung:
Sylvia Laver, Mitglied des VgT-
Zentralvorstandes, und Peter Beck, bei-
de erfahrene Tierschützer aus Winter-
thur.

Die Gründung der VgT Sektion Zürich
ist darauf zurückzuführen, dass der
Kanton Zürich - obwohl ein Stadt-
kanton - in Sachen Nutztierschutz zu
den problematischsten gehört. Dies
deshalb, weil die zuständigen kanto-
nalen Behörden den Tierschutzvollzug
zehn Jahre lang völlig verschlafen ha-
ben und heute . die grössten Anstren-
gungen unternehmen, fehlbare Tier-
halter zu decken, mit der offensichtli-
chen Absicht, die immer noch verbrei-
teten Missstände, für die sie mitverant-
wortlich sind, zu vertuschen . Zu die-
sem Zweck arbeitet das Veterinäramt
sehr eng mit dem Bauernverband zu
sammen, der sich durch extreme
Tierschutzfeindlichkeit auszeichnet.
Der Chef des kantonalen Landwirt-
schaftsamtes war bis vor kurzem Se-

kretär des Zürcher Bauernverbandes
und hat vor kurzem dem Direktor der
Landwirtschaftsschule Strickhof ver-
boten, mit dem VgT über die dortige
Tierhaltung ein Gespräch zu führen.

In dieser Situation hat sich der VgT
entschlossen, seine Aktivitäten im Kan-
ton Zürich weiter zu verstärken durch
Aufbau einer kantonalen Sektion mit
einer lokalen Aktivistengruppe, wel-
che im Kanton permanent recherchiert
und die Missstände immer wieder an
die Oeffentlichkeit bringt . Wir sind
überzeugt, dass die Zürcher Bevölke-
rung, die sich bei Volksabstimmungen
stets tierfreundlich gezeigt hat, die rück-
sichtslose Praxis der Zürcher ' Volks-
wirtschaftsdirektion gegenüber den
Tieren nicht billigt . Leider ist die
Volkswirtschaftsdirektion bis heute
verschiedenen Aufsichtsbeschwerden
gegen ihr Veterinäramt und das
Landwirtschaftsamt nicht ernsthaft
nachgegangen. Nicht verwunderlich
deshalb, dass an, der kantonalen
Landwirtschaftsschule Strickhof eine

Tierfabrik-Atmosphäre herrscht und die
Tiere in klassischer Intensivhaltung
dahinvegetieren, gerade so als habe nie
eine öffentliche Diskussion über art-
gerechte Tierhaltung und eine Oekolo-
gisierung der Landwirtschaft stattge-
funden. Auf diese Tierquälerei mie
Steuergeldern wird der VgT Zürich
solange mit spektakulären Aktionen
immer wieder hinweisen, bis die
Zürcher Behörden den Tierschutz end-
lich ernst nehmen.

Der VgT Zürich ist die zweite Lokal-
Gruppe des VgT Schweiz, neben dem
seit einem Jahr bestehenden VgT
Innerschweiz . Ebenfalls seit einem Jahr
besteht der VgT Oesterreich . Der dor-
tige Geschäftsführer, Tierarzt Dr Franz-
Joseph Plank, gehört , dem Zentralvor-
stand des VgT Schweiz an : Umgekehrt
ist der Pressesprecher des VgT
Schweiz, Dr Erwin Kessler, auch Vi-
zepräsident des VgT Oesterreich.

Sylvia Laver
+ Peter Beck
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KANTON ST.GALLEN
WKS 92-4

		

Proz . Nr . WE 91-11:

GERICHTSKOMMISSION WERDENBERG

Sitzung vom 10 . Juni 1993

Anwesend :

	

Gerichtspräsident lic . iur . P . Schlegel

Bezirksrichter E . Eggenberger, E . Hauenstein

Gerichtsschreiberin lic . iur. G . Maag

In der Strafsache

Kessler Erwin, des Jean und der Anna geb . Wittwer, geb.

29 .2 .1944 in Romanshorn TG, von Zürich und

Wellhausen TG, Dr . Ing . ETH SIA, verheiratet

mit Heidi geb . Plüss, whft . 9546 Tuttwil, im

Bühl

vertreten durch Dr . F . ' Achermann, Rechts-
anwalt ; Schaffhauserstrasse 119, 8152 Glatt-
brugg

Angeklagter

betreffend

wiederholte üble Nachrede/Entlastun gsbeweis

Kläger :

	

Fäh Werner, Gutsverwalter, Kloster Notkers-
egg, 9011 St . Gallen, vertreten durch lic.
iur . D . Speck, Rechtsanwalt, Zürcher Stras-
se 53, 9000 St . Gallen

hat sich ergeben:

1'._Mit Urteil der Gerichtskommission Werdenberg vom 2 . Ap

ril 1992 wurde festgestellt, dass folgende Äusserungen

des Beklagten ehrverletzend sind:

a) der Kläger verstosse vorsätzlich oder zumindest
grobfahrlässig gegen die Tierschutzvorschriften;

b) der Kläger betreibe eine Halteform bei säugenden
Muttersauen (wochenlanges Fixieren), welche eine
Tierquälerei darstelle.

Der Beklagte wurde zum Entlastungsbeweis zugelassen.

2 . Mit Eingabe vom 21 . April 1992 äusserte sich der Ange-

klagte wie folgt:

Der damalige Geschäftsführer des Schweinegesundheits-

dienstes Ostschweiz, Dr . med . vet . Fritz Wunderli, hab

in einem Interview im St . Galler Stadtanzeiger vom

28 . Juni 1990 bestätigt, dass der Beschäftigungsvor-

schrift im Schweinestall Notkersegg nicht nachgelebt

werde . Er beantrage dementsprechend die Befragung Wun-

derlis als Zeuge . Zudem sei das Protokoll des Veteri-

näramtes, welches seine damalige Anzeige überprüft 'ha-

be, beizuziehen . Im weiteren beantrage er den Beizug

von Dr . Beat Wechsler oder'Dr . Hans Schmid, Schweine-

ethologen an der Universität Zürich, zur Beantwortung

der Fragen, ob die wochenlang andauernde Fixierung von `

gebärenden und säugenden Sauen die "bestmögliche" Hä).

tungsform für Zuchtschweine im Sinne des Gesetzes sei.

Der Experte sei zu befragen ; ob sich derart fixierte•.

Sauen ausreichend beschäftigen können . Der, Angeklagte

wies überdies darauf hin, dass die Richtlinien des Bun

desamtes für Veterinärwesen vom 17 . September 1990 im

Zeitpunkt mo der Kontroverse noch gar nicht in Kraft gewe

sen seien .



- 3 -

. Der Rechtsvertreter des Angeklagten bestätigte mit Ei

gabe vom 4 . Juni 1992 im wesentlichen obgenannte Be-

weisanträge (act . A/2).

4 . In der Folge wurde das Bundesamt für Veterinärwesen u

Zustellung der während der letzten 5 Jahre massgebli-

chen Richtlinien ersucht (act . A/5 und A/10) . Desglei

chen wurde das Kantonale` Veterinäramt darum gebeten,

die im Zusammenhang mit der Anzeige erfolgten Unterla

gen zur Verfügung zu stellen (act . A/6).

Der Kantonstierarzt, Dr . Th . Gig'er, nahm zur Sache im

wesentlichen wie folgt Stellung (act . A/8) : Das Veter

näramt sei, mit Schreiben vom 28 . Juni 1990 des Unters

chungsrichteramtes St . Gallen, aufgefordert worden, im

besagten Betrieb eine fachmännische Kontrolle durchzu

führen . Zum Zeitpunkt der Kontrolle wie auch heute se

es von den verbindlichen rechtlichen Grundlagen her

erlaubt, Muttersauen während der Säugezeit in herkömm

lichen Abferkelbuchten zu fixieren . Dass die Mutter-

sauen auch in dieser Zeit Gelegenheit haben sollten, -

sich frei zu bewegen, sei zwar wünschenswert und werd

von Verhaltensforschern zu recht verlangt, verbindlic

vorgeschrieben sei es jedoch nicht . Der Angeklagte ha

zum Zeitpunkt seiner Äusserungen genau gewusst, dass,

die angeprangerten Abferkelbuchten gesetzeskonform

seien . Wenn er in seiner Anzeige vom 25 . Juni 1990 be

haupte, das Bundesamt für Veterinärwesen hätte seine

Interpretation bezüglich der vorgeschriebenen Bewe-

gungsmöglichkeit bestätigt, so sei dies unwahr . Schon

damals habedie Interpretation bezüglich der vorge-

schriebenen Bewegungsmöglichkeit dahingehend gelautet

dass, wenn sich die Mutterschweine während der Galtze:

«total 114 Tage) an 60 Tagen frei bewegen können, für

die restliche Galtzeit sowie die Säugezeit eine Auf- .

stallung im Kastenstand erlaubt sei .

5 . Dem Protokoll des Kantonstierarztes über die Kontroll

des Gutsbetriebes Notkersegg vom 9 . Juli 1990 ist im

wesentlichen zu entnehmen, . dass hinsichtlich der Ankl'

gepunkte kein geltendes ReCht verletzt werde ., Die Mut

tersauen würden während der Säugezeit in gesetzeskon-

formen Abferkelbuchten gehalten . Die vorgeschriebene

Einstreu werde gegeben . Die in der Anzeige geforderte

Bewegungsmöglichkeit während der Säugezeit sei nicht

vorgeschrieben . Die Interpretation Kesslers, von wel-

cher er ungerechtfertigterweise behaupte, sie werde v(

Bundesamt für Veterinärwesen bestätigt, entspreche

einem reinen Wunschdenken . Das Bundesamt habe zuhandel

der st .gallischen Staatsanwaltschaft eine neue Möglicl

keit zur Interpretation der nach der Tierschutzverord-

nung verlangten "zeitweiligen" Bewegung von Muttersau(

verfasst . Diese Interpretation solle im August 1990 ir

Form einer neuen Richtlinie veröffentlicht werde, wob(

klar zu berücksichtigen sei„ dass eine solche Richtli-

nie keinen Gesetzescharakter habe und es . jeder richte]

liehen Instanz freistehe, den Begriff "zeitweilig" an-,
ders zu interpretieren . Jede strengere Interpretation

würde, den Gebrauch dieser Einrichtungen praktisch ver-

unmöglichen . Was die Aufstallungder Muttersauen wäh

rend der Galt- und Deckzeit betreffe, so sei sie im

Betrieb Notkersegg als überdurchschnittlich gut zu be -

zeichnen, da 'sich die Tiere während 'der ganzen 17 Wo-

chen frei bewegen könnten . Beim Besuch des Betriebes

seien die ' bestossenen'Flat-Decks vorschriftsgemäss zu

einem Drittel mit Gummimatten abgedeckt 'gewesen . Die

Ferkel hätten auch Einstreu erhalten . Zur zusätzlicher

Beschäftigung seien benagbare Hölzer vorhanden geweser

Kessler habe vermutlich die Flat-Decks in einem anderE

Abteil inspiziert, welches mittlerweile geräumt worder

sei . Herr Fäh habe glaubhaft versichert, Jass er im

Sinne eines Versuches 'im fraglichen Flat-Deck-Abteil

zeitweise-auf Einstreu verzichtet habe . Da sich die

Tiere besonders zur warmen Jahreszeit auf dem z .T . ab-

1
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gedeckten Flat-Deck mit Einstreu stark mit dem enger.

Kot beschmutzt hätten, habe er ausprobieren wollen,

die Einstreu nicht dieses unhygienische Verhalten bE

einflusse . Die gerügte Einrichtung werde innert nütz

licher Frist verbessert und die Ferkel würden wieder

Stroh zur Beschäftigung erhalten . Der Vorwurf der ei

streulosen Ferkelhaltung auf Lochblechen treffe dahe

nicht, bzw . nur teilweise zu . Lochbleche (vorliegend

falls nicht Bleche, sondern tierfreundlicher Kunst-

stoff) und Spaltenböden seien nach wie vor erlaubt.

müsse bei Ferkeln ein Drittel der Bodenfläche fest

sein . Da die Ferkel "ad libitum " gefüttert würden, g

nügten auch benagbare Hölzer denneuen Richtlinien.

Antrag Kesslers sei nicht stattzugeben . EineVerfügu

sei in diesem Fall nicht nötig, da Herr Fäh kein gel

tendes Recht verletze, bzw . die notwendigen Verbesse

rungen bereits vorgenommen habe . Die Abferkelbuchten

müssten nicht geändert werden (Herr Fäh habe erklärt

dass er hier aus eigenem Antrieb ein Systemeinführer

werde, weiches den Muttersauen auch während der Säug(

zeit freie Bewegung erlaube) . Die im vorliegenden Fa:

(fälschlicherweise) gerügten Mängel würden unter den

Begriff "übrige Widerhandlungen" (Art . 29 TSchG) fal -

len . Die Anwendung des Begriffs "Tierquälerei" sollte

als üble Nachrede oder gar Verleumdung geahndet werde

(vgl . act . A/8) .

	

.

6 . Mit Eingabe vom 14 . Juli 1992 beantragte der Rechtsve

treter desl Strafklägers im wesentlichen folgendes (ac

A/9):

- die Eingaben des Angeklagten und seines Rechtsver-
treters seien aus dem Recht zu weisen-und es sei
eine Notfrist anzusetzen um Beweismittel zu be-
zeichnen;

- eine Zeugeneinvernahme Wunderlis sei abzulehnen;

- der Beweisantrag, das Protokoll des Veterinäramtes
beizuziehen, sei abzuweisen ;

als "zuständiger Beamter" könne höchstens Kantons-
tierarzt Giger einvernommen werden;

- der Beweis, dass die Beurteilungskriterien des Bur
desamtes für Veterinärwesen nicht mit dem Tier-
schutzgesetz vereinbar seien, könne nicht abgenomn
werden;

- dem Beweisantrag, die amtlichen Protokolle aus der
Zeit vor dem Umbau beizuziehen, sei nicht zu folge

- dem Beweisantrag, den Protokollührer des St . Galli
schen Veterinäramtes einzuvernehmen sei mangels '
Bestimmtheit abzulehnen.

7 . Am 12 . August 1992 wurde Fritz Wunderli rechtshilfe-

weise als Zeuge zur Sache einvernommen .. Er führte auf

die Frage, was er über die Beschäftigungsmöglichkeit

der Schweine im Stall des Klosters Notkersegg vor der

25 . Juni 1990 wisse, im wesentlichen und sinngemäss

aus, er könne keine absolut sichere Auskunft geben . I

Jahre 1981 sei das neue, Tierschutzgesetz, welches Be-

schäftigungsmöglichkeiten vorschreibe, ' in Kraft getre -

ten . Bis Ende der 80-er Jahre sei diesen Vorschriften

in verschiedenen Betrieben, so auch dem Betrieb Not-

kersegg, nicht nachgelebt worden . Er,habe den Stall

jedes halbe Jahr besucht . Gewisse Tierkategorien hätt

vor dem 25 . Juni 1990 keine Beschäftigungsmöglichkeit

gehabt . An das Datum könne er sich nicht genau erin-

nern . Es könne aber ungefähr mit dieser Zeitangabe

stimmen . Beschäftigungsmöglichkeiten für Absetzferkel

seien später montiert worden . Anhand seiner Protokoll

könne man das Datum--feststellen . Er vermute, dass es

besagten Stall Aufzuchtbuchten gegeben habe, welche a

der ganzen Fläche mit Spalten oder Lochböden versehen

gewesen seien . Muttertiere mit ihren Saugferkeln hätt n

keinen Auslauf gehabt, weder im Stall noch im Freien.

Galtsauen hätten zum Teil Auslauf in, Laufbuchten, z .T

auch im Freien gehabt . Er sei sich aber auch hier nici

ganz sicher . Die abgesetzten Ferke-1 hätten keinen Aus

lauf gehabt . Diese hätten bis zum Verkauf auf den sog

Flat-decks gelebt . Masttiere hätten eine grössere Sam-



- 7 - -8

melbucht mit grosszügigem Platzangebot, aber keinen

Auslauf ins Freie, gehabt . Später habe der Verwalter

den Galtstall umgebaut, so dass die Tiere Sozialkonti

und Auslauf ins Freie gehabt hätten . Bei seinem letzt

Besuch sei der besagte Umbau vollzogen gewesen . Eine

Zeitangabe bezüglich dieses Besuches könne er nicht

machen . Der Besuch habe aber nach der Kontroverse im

St . Galler Grossanzeiger stattgefunden . Zutreffend SE

dass Muttersauen während der Geburt und der Säugezeit

dauernd in Kastenständen gehalten und fixiert worden

seien . Auf die Frage des klägerischen Rechtsvertreter

wann der Kläger die Beschäftigungsmöglichkeiten einge

richtet habe, führte der Zeuge aus, er habe entspre-

chende Einrichtungen nach dem Erscheinen des Zeitungs

artikels festgestellt . Ob die Beschäftigungsmöglichke

ten schon vor dem 25 . Juni 1990 vorhanden gewesen

seien, könne er nicht sagen' . Seine Besuche hätten in

der Regel zwischen einer halben und einer Stunde ge-

dauert . Auf die Frage, wie er in dieser Zeit den Aus

lauf habe beurteilen können, gab wunderli zu Protokol

er könne sich an Gespräche mit dem Kläger erinnern, a

denen er seine Schlussfolgerungen ziehen könne . Er ke

ne den Betrieb aus wiederholten Besuchen und Gespräch

mit dem Verwalter . Zur Rechtslage für die Kastenständ

der säugenden Sauen, gab der Zeuge an, die säugenden

Sauen seien in den Vorschriften nicht namentlich er-

wähnt . Abschliessend gab er an, ' er , habe darüber, . dass

bei den Masttieren' eine Beschäftigungsmöglichkeit'

fehle, mit dem Kläger gesprochen (adt . A/14) .

sung angemessen im Sinne von Art ., 2 Abs . 1 des Tier
schutzgesetzes bzw . Art . 1 Abs . 2 der Tierschutzver
Ordnung ?

2 . Gemäss Art . 22 Abs . 2 der Tierschutzverordnung müs-
sen sich Sauen, die in Kastenständen oder angebunde
gehalten werden, zeitweilig ausserhalb der Stand-
plätze bewegen können . Ist die ununterbrochene Fi
xierung von Muttersauen in einem Kastenstand währen.
der Säugezeit mit dem Anspruch der Tiere auf "zeit-
weilige" Bewegungsmöglichkeit ausserhalb des Stand-
platzes nach Ihrem Dafürhalten vereinbar ?,

3 . Stellt die ununterbrochene Fixierung von Muttersaue
in einem Kastenstand während der Säugezeit nach Ih-
rem Dafürhalten eine Tierquälerei dar ?

9 . Der Sachverständige liess sich dazu wie folgt vernehme

1 . Beschäftigungsmaterialien

Hausschweine seien äusserst aktive und erkundungs-

freudige Tiere . Als Allesfresser und Generalisten

würden sie über ein reiches Repertoire an Verhal-

tensweisen verfügen, um unterschiedlichste Nahrungs

quellen aufzufinden und nutzen zu können . Auf der

motivationalen Ebene äussere sich diese Ernährungs-

strategie in einer hohen Bereitschaft, Verhaltens-

Mit Schreiben vom 21 . Juli 1992 wurde Dr . med . vet .-

Beat Wechsler, Nutztierethologe der Universität Züricl

um die Beantwortung nachstehender Fragen ersucht :

weisen des Erkundens (z .B . aufsuchen, beschnuppern,

belecken) und der Umgebungsbearbeitung (z .B . wühlen

schaufeln, benagen, reissen, hebeln) auszuführen.

Entscheidend für die artgemässe Haltung von'Schwei-

nen sei die Tatsache, dass die Handlungsbereitschaf

für das Erkunden und Bearbeiten der Umwelt durch di

Aufnahme von Kraftfutter nicht beseitigt werde . Die

habe zur Folge, dass die Hausschweine trotz Sätti-

gung ihrer physiologischen Bedürfnisse aktiv bleibe

und ihre Umwelt erkunden und bearbeiten würden . Un-

tersuchungen in einem naturnahen Gehege in Schott-

land hätten ergeben, dass Hausschweine selbst dann

mehrere Stünden pro Tag, für die Futtersuche und die

Aufnahme von Raubfutter einsetzen, wenn ihnen täg-

lich eine ausreichende Ration Kraftfutter zugefüt-

1 . Gemäss Art . 20 der Tierschutzverordnung müssen
Schweine sich,über längere Zeit mit Stroh, Rauhfut,
ter oder anderen geigneten Gegenständen beschäftige
können . Welche "längere Zeit" ist nach Ihrer Auffar

•
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tert werde . Auch die bei der Kastenstandhaltung .vo

Hausschweinen regelmässig auftretenden Bewegungs-

stereotypien, das sogenannte Stangenbeissen, würde.

auf unbefriedigte motivationale Bedürfnisse im Zu-

sammenhang mit der Nahrungssuche und -aufnahme hin .

weisen . Sie würden sich nämlich in der Ontogenese ,

aus Verhaltensweisen des Erkundens und Bearbeitens

entwickeln, die in zunehmend repetitiven Sequenzen

gezeigt würden . Bezeichnenderweise würden diese Be-

wegungsstereotypien nicht , nur in der Phase der Füt-

tererwartung unmittelbar vor der Fütterung auftre-

ten, sondern hauptsächlich nach der Aufnahme des

Kraftfutters . Die Fütterung mit hochkonzentriertem

Futter vermöge offenbar nur die physiologischen',

nicht aber die verhaltensmässigen Bedürfnisse der

Nahrungsaufnahme zu befriedigen . Entsprechend diese

Erkenntnissen der Verhaltenskunde sei es für eine

artgemässe Schweinehaltung unerlässlich, dass den

Tieren täglich-über mehrere Stunden die Möglichkeit

geboten werde, sich mit Stroh, Rauhfutter oder ande

ren geeigneten Gegenständen beschäftigen zu können.

In der Praxis lasse sich diese Anforderung dadurch

realisieren, dass den Schweinen entweder ein einge-

streuter Liegebereich oder eine Raufe, die täglich

mit frischem Stroh oder Rauhfutter beschickt werde,

angeboten werde.

2 . Zeitweise Bewegungsmöglichkeit -

Die ununterbrochene Fixierung von Muttersauen in

einem Kastenstand während der Säugezeit sei seines -

Erachtens nicht vereinbar mit der Anforderung, dass

sich die Tiere zeitweise ausserhalb desStandplatze

bewegen können müssen . Die Haltung in Kastenständen

schränke das -arttypische Verhalten der Muttersauen

sehr stark ein . Die Fortbewegung werde weitestgehen,

verhindert, so dass faktisch nur noch ein Wechsel

zwischen Stehen und Liegen möglich sei . In dieser

Weise fixiert sei die Muttersau permanent denselbe]

monotonen Umweltreizen (Eisenstangen, Futtertrog,

Tränkenippel) ausgesetzt . Es sei ihr nicht möglich

sich auf die Suche nach Neureizen zu machen oder d

sie umgebenden starren Einrichtungsgegenstände' mit

ihrem Verhalten zu verändern . Aus etholögischer

Sicht als besonders kritisch zu bewerten sei die

Tatsache, dass die Muttersau in der Kastenstandhal-

tung gezwungen sei, an demselben Ort zu koten und :

harnen, an dem sie auch ihre Ferkel . säuge' . .Aufgrunc

der Beobachtungen in naturnahen Freigehegen sei be-

kannt, dass Hausschweine wie Wildschweine vor dem

Abferkeln ein Geburtsnest bauen würden, in dem sie

ihre Ferkel in den ersten Lebenstagen säugen . Zum

Absetzen von Kot und Harn würden sie sich jedoch' -

einige Meter vom Nest entfernen . -Ebenfalls'stark

eingeschränkt sei das Sozialverhalten der Mutt'ersat

in einem Kastenstand . Die Sau sei auf Grund ihrer

Fixierung kaum in der Lage, von sich aus taktilen

Kontakt mit ihren Ferkeln aufzunehmen . . Für die Heut

teilung einer ununterbrochenen Fixierung von Muttee

sauen in einem Kastenstand während der Säugezeit

müsse man sich darüber klar werden, dass die Mög-

lichkeit zur Fortbewegung für die Sau nicht Selbst-

zweck, sondern Grundvoraussetzung für arttypisches

Verhalten wie das Trennen von Nest- und Kotplatz,

die Suche nach Neureizen oder die Aufnahme von

Schnauzenkontakt mit den ruhenden Ferkeln, sei . Die

ununterbrochene Fixierung hindere die Sau über Wo-

chen hinweg, diese mit der Möglichkeit der Fortbewe

gung gekoppelten Verhaltensweisen auszuführen . Moti

vational sei die Sau jedoch täglich'mit dem Bedürf-

nis konfrontiert, eben diese Verhaltensweisen äuszu

führen . Es sei seines Erachtens notwendig zu verlan

gen, dass sich Muttersauen auch während der Säuge-

zeit regelmässig ausserhalb ihres Standplatzes bewe

gen können'.
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3 . Ununterbrochene Fixierung und Tierquälerei

Basierend auf den. angeführten Beeinträchtigungen d

arttypischen Verhaltens durch die Kastenstandhaltu

müsse aus ethologischer Sicht klar der Schluss gez

gen werden, dass eine ununterbrochene Fixierung vo ,

Muttersauen in einem Kastenstand während der Säuge

zeit nicht tiergerecht sei . Die ununterbrochene Ka

stenstandhaltung versetze die Sau in eine Situatio

die ihrer evoluierten Verhaltenssteuerung und ihre

motivationalen Bedürfnissen nicht entspreche . Als

besonders gravierend erachte er es, dass die Mutte

11 . Zur Gerichtsverhandlung erschienen der Rechtvertreter

des Strafklägers sowie der Angeklagte. Auf ihre Ausfü

rungen an Schranken sowie weitere tatsächliche Gegebe

heiten wird, soweit wesentlich, in den nachstehenden

Erwägungen eingegangen.

Die Gerichtskommission Werdenberg -

zieht in Erwägung:

sau keine Möglichkeit habe, mit ihrem Verhalten au

die nicht tiergerechte Haltungssituation einzuwirk

und sie, im Sinneeiner aktiven Bewältigungsstrate

gie, zu verändern . Aufgrund der heute vorliegenden

Erkenntnisse der Verhaltenskunde über das arttypi-

sche Verhalten und die Verhaltenssteuerung von säu

genden Sauen halte er es für gerechtfertigt, die

ununterbrochene Fixierung von Muttersauen in einem

Kastenstand während der Säugezeit im umgangssprach

lichen Sinn als Tierquälerei zu bezeichnen . Ob an-

gesichts der vom Bundesamt für Veterinärwesen erla

senen,Richtlinien für die Haltung von Schweinen vo

17 .9 .1990 auch eine Tierquälerei im Sinne von Art.

27 TSchG vorliege, müsse er dem Gericht überlassen

1 . Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Ver

haltens oder anderer' Tatsachen, die geeignet sind, se

nen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, w

eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiter-

verbreitet, wird, auf Antrag, mit Gefängnis bis zu

sechs Monaten oder mit Busse bestraft (Art . 173 Ziff.

StGB)

10 . Mit Schreiben- des Bezirksgerichtspräsidiums Werdenber

vom 28 . September 1992 bzw . , B . Januar 1993 wurde den

Parteien Gelegenheit zur Stellung von Ergänzungsbegeh

ren gegeben (act . A/17, A/21 ; vgl . hiezu act : A/19 uni

A/20: Stellungnahme des klägerischen Rechtsvertreters

. sowie Eingabe des Rechtsvertreters des Angeklagten

act . A/24) . Soweit Ergänzungsbegehren vorgebracht wur

den, lehnte sie der Gerichtspräsident, weil sie für d

Beurteilung nicht relevant seien, ab .

Beweist der Beschuldigte, :dass die von ihm vorgebrach

oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit ent-

spricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in

guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht stra.

Haar (Art . 173 Ziff . 2 StGB) . Der Gutglaubensbeweis is

erbracht, wenn der . Täter nachweist, dass er die ihm

nach'den Umständen und seinen persönlichen Verhältnis-

sen zumutbaren Schritte unternommen hat, um die Rich-

tigkeit seiner Äusserung zu überprüfen und sie . ,für ge-

geben zu erachten (BGE 105 IV 118 E . 2a ; 116 IV 207).

w

w

Art und Umfang der Informations- und Prüfungspflicht

richten sich unter anderem danach, ob der den Entla-

stungsbeweis führende Angeschuldigte zu seiner Äusse-

rung begründeten Anlass hatte . Der Entlastungsbeweis

kann auch dann zulässig sein, wenn ein begründeter An-

lass-fehlte, .sofern der Täter nicht vorwiegend in üble

Absicht handelte ; diese beiden gesetzlichen Voraus-

1
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setzungen müssen nämlich für den Ausschluss vom Ent-

lastungsbeweiskumulativ erfüllt sein (BGE 116, IV 37

E . 3 mit Hinweisen) . Nur werden in diesem Fall stren-

gere Anforderungen an die Prüfungspflicht gestellt (B

104 IV 16).

Umgekehrt sind die Anforderungen an die Prüfungspflic

geringer, wenn die Äusserung aus begründetem Anlass

geschah . Das gilt etwa - wie vorliegendenfalls - bei

Strafanzeigen an die Polizei und andere Untersuchungs

behörden . Eine Strafanzeige - wie sie der Angeschul-

digte eingereicht hat - bildet gemäss bundesgericht-

licher Rechtsprechung entgegen der teilweise in der

Literatur vertretenen Auffassung (Schultz, Einführung

in den allgemeinen Teil des Strafrechts .I, 4 . Aufl .,

154 f ; Frei, Der Entlastungsbeweis bei übler .Nachrede

und Beschimpfung, Diss . Bern 1976, S . 86) zwar keinen

Rechtfertigungsgrund und damit auch keinen Freipass'fi

ehrverletzende Äusserungen (BGE 103 IV 23 ; 85 IV 184)

Damit das Recht, eine Behördenanzeige zu erstatten, g i

währleistet ist, dürfen hingegen, wie sich aus der zi

tierten Rechtsprechung des Bundesgerichts ergibt, keil

den Gutglaubensbeweis des v(

betroffenen Anzeigeerstatte:

116 IV 209) . Würde verlangt

sich

so er-
,

Ein-

Ver-

dachtsgründe, die die Einleitung einer behördlichen

Untersuchung rechtfertigen können, vorliegen, muss eir

Anzeige möglich sein . Damit dies auch der Fall ist,

ohne dass sich der Anzeiger stets der Gefahr einer Vei

urteilung wegen Ehrverletzung aussetzt, muss es fürE

Gutglaubensbeweis nach Art . 173 Ziff . 2 StGB genügen,-

wenn der Anzeiger dartun kann, dass er in guten Treuer

die ernsthaften Verdachtsgründe bejahte .. Daraus folgt,

dass Nachforschungen ; ob der Verdachtsich letztlich

auch tatsächlich als richtig erweise, nicht verlangt

werden können .

	

-

Feststeht, dass der Angeschuldigte aufgrund von im

Gut"sbetrieb Notkersegg gemachten Fotos am 25 . Juni 1S

beim Bezirksamt St .Gallen gegen Werner Fäh eine Straf

anzeige wegen Zuwiderhandlungen gegen Art . 1 Abs . 3,

Art . 22 Abs . 2 und Art . 20 TSchV einreichte . In der

Ausgabe des "Stadt-Anzeigers"'vom 28 . Juni 1990 ist E

Artikel über die Schweinehaltung im Gutsbetrieb des

Frauenklosters Notkersegg erschienen (act . 17/2) . Etc+

eine Woche zuvor hatte sich Tico Vanni, Journalist be

Stadt-Anzeiger, zu Kessler Erwin ,nach Tu'ttwil begeber,

welcher ihm über Missstände im Schweinestall des Guts

betriebes Notkersegg berichtete . Tico Vanni machte si

Gesprächsnotizen und nahm die entsprechenden Fotos en

gegen . So dokumentiert, verfasste und gestaltete er

obgenannten Zeitungsartikel (act . 26) .. Seitens des

Strafklägers ist unbestritten geblieben und wird gar

bestätigt, dass diese Bilder im GutsbetriebNotkerseg

gemacht wurden (vgl . act . 1) . . Angesichts der Tatsache

dass dem Angeklagten jeglicher Zutritt zu den Schwein

Ställen seitens der Gutsverwaltung verweigert wurde,

erscheint es naheliegend, dass sich der Angeklagte al

engagierter Tierschützer mittels Strafanzeige zum Bei

zug der zuständigen Behörde veranlasst sah . Er hatte

mithin begründeten Anlass zu seinen Anschuldigungen.

2 . Der Angeklagte warf dem Strafkläger einmal vorsätzlic

oder zumindest grobfahrlässige-Verletzung von Tier-

schutzvorschriften vor . Dabei ging es vorab um Vor-

schriften über die Beschäftigungs- und Bewegungsmög-

lichkeiten der Tiere.

strengen Anforderungen an

einer Ehrverletzungsklage

gestellt werden (vgl . BGE

dass der Anzeigeerstatter selber untersuche, ob

die zur Anzeige gebrachten Vorfälle tatsächlich

eignet haben, so bedeutete dies eine erhebliche

schränkung des Anzeigerechts . Sobald ernsthafte
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a) Art . 1 Abs . 1 TSchG besagt, dass dieses Gesetz das

Verhalten gegenüber dem Tier ordnet ; es dient dess

Schutz und Wohlbefinden . Tiere sind so zu behandel

dass ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise Rec

nung getragen wird . Wer mit Tieren umgeht, hat, so

weit es der Verwendungszweck zulässt, für deren .

Wohlbefinden zu sorgen ' (Art . ' 2 Abs . 1 und 2 TSchG)

Insbesondere ist gemäs Art . 20 TschK dafür zu sor '

-gen, dass: sich Schweine über längere , Zeit mit. Stro

Rauhfutter oder andern geeigneten Gegenständen'be-

schäfti-gen können . Nach dem Gutachten des Schweine .

ethologen Dr . med . vet . Wechsler ist es entspreche!

den Erkenntnissen der Verhaltenskunde für eine art

Gemässe Schweinehaltung unerlässlich ', dass den Tie-

ren über mehrere Stunden die ' Möglichkeit, sich mit

Stroh, Rauhfutter oder anderen geeigneten Gegenstäi

den' beschäftigen zu können, geboten werde (act.

A/15) ..

Der Kantonstierarzt führte zur Beschäftigungsmög-

lichkeit aus, , beim Besuch des Betriebes seien die

bestossenen Flat-Decks vorschriftsgemäss zu einem

Drittel mit Gummimatten abgedeckt gewesen . Die Fer-

kel hätten auch Einstreu erhalten . Zur zusätzlicher

Beschäftigung seien benagbare Hölzer vorhanden gewE

sen . Kessler habe vermutlich die, Flat-Decks in eire

anderen Abteil inspizieit, welches mittlerweile ge-

räumt worden sei .' Herr Fäh habe glaubhaft versi-

chert, ' dass er im Sinne eines Versuches im fragli-

chen Fiat-Deck-Abteil , zeitweise auf Einstreu ver-

zichtet habe . Da sich die Tiere besonders zur warme '

Jahreszeit auf dem z .T .abgedeckten Flat-Deck mit

Einstreu stark mit dem eigenen Kot beschmutzt hät-

ten, habe er ausprobieren wollen, ob die Einstreu

nicht dieses unhygienische Verhalten beeinflusse.

Die gerügte Einrichtung werde innert nützlicher

Frist verbessert und die Ferkel würden wieder Stroh

zur Beschäftigung erhalten . Der Vorwurf der ein-

streulosen Ferkelhaltung auf Lochblechen treffe da-

her nicht, bzw . nur teilweise zu.

Auch der Zeuge Wunderli gab an, dass bis Ende der

80-er Jahre den' Vorschriften des Tierschutzgesetze:

betreffend, Beschäftigungsmöglichkeiten in verschie-

denen Betrieben, so :auch im Betrieb Notkersegg nict .

nachgelebt worden sei . Er habe entsprechende Ein-

richtungen erst nach dem Erscheinen des besagten

Zeitungsartikels feststellen können . Mit dem Straf -

kläger habe er über fehlende Beschäftigungsmöglich-

keiten bei den Masttieren gesprochen.

Es steht somit fest, dass auf jeden Fall in einem

Teilbereich des Stalles Ferkel ohne jedwelche Be

- schäftigungsmöglichkeit gehalten wurden, Art . 20

TSchV. also verletzt wurde . Dass die eerüate Einrict

tu'ng verbessert wurde, vermag - entgegen der Auffa:

sung des Kantonstierarztes - nichts daran zu änderr

ebensowenig der Einwand des Strafklägers, es habe

sich bloss um einen Versuch gehandelt . Es ist nicht

einzusehen, warum Tierhalter Sich ohne besondere

Bewilligung - eine solche lag nicht vor - zu Ver-

such'szwecken.über Tierschutzvorschriften sollten

hinwegsetzen dürfen . Immerhin zeigt dieser Einwand,

dass der Kläger bewusst eine Vorschrift missachtetE

b) Einen weiteren Verstoss gegen Vorschriften der, Tier

schutzgesetzgebung durch den Kläger sah der Ange-

klagte darin, dass den Muttersauen die erforderlict

Bewegungsmöglichkeit nicht zugestanden werde, zumal

sie während der Säugezeit ununterbrochen in Abfer-

kelbuchten fixiert würden . Diese Fixierung ist vom

Strafkläger vorerst nicht bestritten worden, viel-

mehr wies er zur Rechtfertigung darauf hin, dass

diese Haltung zulässig sei (vgl . act . 16 S . 11 un-
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ten, act . 34 S . 4 unten) . Auch der Zeuge Wunderli '

(vgl . act . A/14) sowie das Veterinäramt (vgl . act.

A/8 S . 2 und Beilage 2 dazu) bestätigen die Fixie -

rung während der -Säugezeit . . Die vom Strafkläger nun

in seiner Eingabe vom 22 . Oktober 1992 (act . Ä/19)

vorgetragene Behauptung, er habe den Muttersauen

auch während der Säugezeit Auslauf gewährt, vermag

unter diesen Umständen nicht zu überzeugen.

aa) Weder das Tierschutzgesetz noch die Tierschutz-

verordnung geben eine klare Antwort auf die Fra-

ge, in welchem Umfange Schweinen Bewegungsmög-

lichkeiten einzuräumen sind . Gemäss Art. 3 Abs.

2 des Tierschutzgesetzes darf die für ein Tier

notwendige Bewegungsmöglichkeit nicht dauernd

oder unnötig eingeschränkt werden, wenn damit

für das Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden ver-

bunden sind . Für Sauen, die in Kastenständen

oder angebunden , gehalten werden, schreibt Art.

22 Abs . 2 der Tierschutzverordnung vor, sie

müssten sich zeitweilig ausserhalb des Stand-

platzes'bewegen können . In den bis Herbst 1990

gültigen Richtlinien für die Haltung von Schwei

nen vom 18 . April 1986 . des Bundesamtes für Ve-

terinärwesen wird als Richtwert empfohlen, den

Sauen zwichenzwei .Geburten mindestens' an 60

Tagen Bewegungsmöglichkeiten einzuräumen.

Zu, beantworten ist hier insbesondere die Frage,

ob die Sauen auch während der Säugezeit Bewegun

ausserhalb des Standplatzes haben müssen.

Dr . B . Wechsler hat dies in seinem Bericht . vom

14 . August 1992 bejaht . Zur Begründung führt el

insbesondere an, die Haltung in Kastenständen

,schränke das arttypische Verhalten der Mutter-

sauen sehr stark ein . Als besonders kritisch si
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zu bewerten, dass die Muttersau in der Kasten -

standhaltung gezwungen sei, an demselben Ort zu '

koten und zu harnen, an dem sie auch ihre Ferkel

säugen müsse . Stark eingeschränkt sei auch das

Sozialverhalten der Muttersau, die aufgrund ih-

rer Fixierung kaum in der Lage sei, von sich aus

taktilen Kontakt mit den Ferkeln aufzunehmen . Es

sei schliesslich zu, bedenken, dass die Möglich-

keit zur Fortbewegung für die Sau nicht Selbst-

zweck, sondern Grundvoraussetzung für arttypi-

sches Verhalten wie das . Trennen von Nest- und

Kotplatz, die Suche nach Neureizen oder die Auf-

nahme von Schnauzenkontakt mit den ruhenden Fer-

keln sei.

Auch der-st . gallische Kantonstierarzt führt in

seiner Eingabe vom B . Juli 1992 aus, dass es '

zwar nach den derzeit gültigen Rechtsgrundlagen

erlaubt sei, Muttersauen während der Säugezeit

in herkömmlichen Abferkelbuchten zu fixieren . Es

sei aber wünschenswert und werde von Verhaltens-

forschern zu Recht verlangt ; dass die Mutter-

sauen auch während dieser Zeit Gelegenheit haben

sollten,, sich frei ' zu bewegen.

Bei der Ermittlung des Inhalts der Bewegungsvor-

schriften ist vom Grundsatz auszugehen, fas Tie-

re so zu behandeln sind, dass ihren Bedürfnisser

in bestmöglicher Weise Rechnung getragen wird

(Art . 2 Abs . 1 des Tierschutzgesetzes') . Zudem

ist auf den gegenwärtigen Stand der Erfahrung

und der Erkenntnisse der Physiologie, Verhal-

tenskunde. und Hygiene abzustellen (Art . 1 Abs.

der Tierschutzverordunung) . Daraus ergibt sich,

dass die Anforderungen in bezug auf die Haltung

der , Tiere und insbesondere auch in bezug auf 141

ihnen einzuräumenden Bewegungsmöglichkeiten sic! .
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verändern können . Gerade dies deuten auch die

Richtlinien vom 17 . September 1990 an ; wo unter

anderem festgehalten wird, dass nach neueren

wissenschaftlichen Erkenntnissen die Einzelhal-

3 . Bei der zweiten ehrverletzenden Äusserung geht es um

den Vorwurf an den Kläger, er betreibe eine Halteform

bei säugenden Muttersauen (wochenlanges fixieren), wel

che eine Tierquälerei darstelle .-Der Nutztieretholöge

Dr . B . Wechsler führte zur Frage der Tierquälerei fol .:-tung von Sauen als problematisch zu betrachten

sei . Es seien deshalb vermehrt geeignete Grup-

penhaltungsysteme für Galtsauen'und Abferkel

buchten mit Bewegungsmöglichkeit für die Mutter-

sau zu berücksichtigen : Festzuhalten ist im üb-

rigen an dieser Stelle, dass die erwähnten

Richtlinien keinen verbindlichen Charakter ha-

ben . Sie sind lediglich als Auslegungshilfe zu

berücksichtigen.

Der neuere Stand der Verhaltensforschung spricht

deutlich dafür, den, Muttersauen auch während de:

Säugezeit Auslauf zu gewähren . Die Bewegungsmö'g

lichkeit erweist sich für die Muttersau gerade

in dieser Zeit als besonders wichtig, weil zu

den Einschränkungen, die mi xt der Fixierung ohne-

hin verbunden sind, die Erschwernisse im Sozial-

gerades aus : Eine ununterbrochene Fixierung von Mutter-

sauen in einem Kastenstand während der Säugezeit sei

nicht tiergerecht . Diese Haltung versetze die Sau in

eine Situation, die ihrer evoluierten'Verhaltenssteue

rung und ihren 'motivationalen Bedürfnissen nicht ent-

spreche . Als besonders gravierend -falle in Betracht,

dass die Muttersau keine Möglichkeit habe, mit ihrem

Verhalten auf die nicht tiergerechte Haltungssituation

einzuwirken und sie, im Sinne einer aktiven Bewälti-

gungstrategie, zu verändern . Aufgrund der heute vorlie

genden Erkenntnisse der Verhaltenskunde über das- art-

typische Verhalten und die Verhaltenssteuerung von säu

genden Sauen erachte er es als gerechtfertigt, die un-

unterbrochene Fixierung von Muttersauen in einem Ka-

stenstand während der Säugezeit im umgangssprachlichen

Sinn als Tierquälerei zu bezeichnen.

kontakt mit den Ferkeln und der Zwang, am'Kot-

platz auch noch säugenzu müssen, hinzukommen.

Der Entzug jeglicher Bewegungsmöglichkeiten wäh-

Die Möglichkeit zur Fortbewegung ist nach heutigen Er-

kenntnissen Grundvoraussetzung für ein arttypisches-

Verhalten des Schweines . Bezeichnenderweise wird . in de:

Richtlinien des Bundesamtes für Veterinärwesen vom

17 . September 1990 unter ' 6 .2 auch ausgeführt,' dass die

Schweine die meisten Tätigkeiten im Gehen ausüben wür-

den . Den angebunden Sauen ist es verwehrt, einen aus-

rend der Säugezeit verletzt

satz, dass'den Bedürfnissen

lichst Rechnung getragen werden muss (Art . 2 ,

Abs . 1 des Tierschutzgesetzes) und stellt auch

eine Überforderung der Anpassungsfähigkeit der

Muttersau dar (Art . 1 Abs . 1 der Tierschutzver-

gerich-

mithin den Grund-

der Tiere bestmög-

die Adresse desOrdnung) . Der an

tete Vorwurf, es

es ihrer Art entsprechen würde.Klägers

seien die Vorschriften über die

für Muttersauen verletzt

Angeklagten begründeter-

Bewegungsmöglichkeiten

worden, ist mithin vom

weise erhoben worden .

serhalb des Liege- und auch Säugeplatzes liegenden Kot-

platz aufzusuchen, wie

Schwer wiegt auch, das die Fixierung das Sozialverhal-

ten der Muttersau ganz erheblich einschränkt . Insbeson-

dere ist es ihr kaum möglich, von sich aus Kontakt mit

den Ferkeln aufzunehmen, wie es ihr Instinkt verlangen.

würde . All dies Beeinträchtigungen für die Muttersau,

mit dem 'wochenlangen Fixieren zwangsläufig verbun-die

•
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den sind, erhalten insgesamt ein Gewicht, welches es '

rechtfertigt', von einer_ Tierquälerei zu sprechen . Auf

jeden Fall ist es sächlich vertretbar, aufgrund des

herrschenden Standes der Forschung über das artgerecht

Verhalten des , Schweines und auch der Tatsache, dass di

Bewegungsvorschriften der Tierschutzgesetzgebung ver-

letzt wurden, die Schlussfolgerung zu ziehen, die frag

liche Halteform stelle eine tierquälerische Haltung da

sichtigung des Umfangs der ins Recht gelegten.

Schriften sowie des Umstandes, , dass sich der Ange-

schuldigte jeweils alleine an Schranken verteidigte

' erscheint eine Entschädigung von Fr . 3'000 :-- ange-

messen.

4 . Es steht mithin fest, dass dem Angeklagten in bezug au

beide ehrverletzende Äusserungen der Entlastungsbeweis

gelungen ist . Er ist damit vom Vorwurf, eine Ehrverlet

zung begangen zu haben, freizusprechen .

c) Für einen Einbezug der Kosten der Vertretung des

Strafklägers zu den Kosten des Strafverfahrens be-

steht im vorliegenden Fall kein Anlass (vgl . Art.

208 Abs . 2 StP) . Allein schon der Umstand, dass der

Angeklagte freigesprochen wird, spricht dagegen . Im

übrigen profitiert der Kläger ja ohnehin davon, das

das ordentliche Verfahren 'Anwendung findet und er

damit insbesondere auch von einem nicht unerhebli-

chen Kostenrisiko befreit wird.Wird ein Ehrverletzungsdelikt zusammen mit andern De-

likten im ordentlichen Verfahren beurteilt (Art . 267

StP) ; dann ' gilt auch die Kostenregelung des ordentli-

chen Verfahrens ; das ordentliche Verfahren wird auch

dann weitergeführt, wenn Sich - wie-vorliegenden-

falls - herausstellt, dass die anderen Delikte nicht

zur Beurteilung kommen (Hansjakob, . Kostenarten, Kosten

träger und Kostenhöhe im Strafprozess, Diss . . Gt . Galle

1988, S . 314) . .`,

Demgemäss hat die Gerichtskommission Werdenberg

zu Recht erkannt:

1 . Erwin Kessler wird vom Vorwurf ; ehrverletzende Äusse-

rungen gemacht zu haben, freigesprochen.

a) Die Kosten des Verfahrens werden demgemäss in Anwen

dung von Art . 213 StP dem Staat auferlegt . Die Ge-

richtsgebühr wird' auf Fr . 900 .-- festgesetzt . Die

Untersuchungskosten belaufen sich auf Fr . 295 .--;

hinzu kommen besondere Auslagen von Fr . 470 .-- (Gut

achten, Zeugenentschädigung) .

2 . Die Kosten dieses Verfahrens, nämlich

Gerichtsgebühr

	

Fr .

	

900 .--
Untersuchungskosten

	

Fr .

	

295 .--
Besondere Auslagen

	

Fr .	 470 .--

_Fr ., 1'665 .--

b) Da Erwin Kessler von der Anklage der wiederholten

üblen Nachrede freigesprochen wird, hat der Staat ,

ihn für die private Verteidigung zu entschädigen.

Sein Verteidiger hat keine Kostennote eingereicht,

so dass die Entschädigung nach,richterl,ichem ermes

sen festzusetzen ist (vgl . Art . 6 AGT) . In Berück-

Total

werden dem Staat auferlegt.

3 . Der Staat hat den Angeschuldigten für die private Vert

digung mit Fr . 3'000 .-- zu entschädigen.

V . R' . W .
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Im Namen der Gerichtskommission Werdenberg

Der Gerichtspräsident

	

'10lm .y1/
3:v7\ Die Gerichtsschreiberi

J :7lic . iur . P. chlegel1 \vF \j v/ lic . iur . G . Maag

14 1

Berufung gegen Erkenntnisse der Gerichtskommission in
Strafsachen

Gegen dieses Erkenntnis kann innert 14 Tagen nach der Zu-
stellung die Berufung an das Kantonsgericht St .Gallen er-
klärt werden . Sie ist schriftlich einzureichen unter Angabe
der angefochtenen Punkte . Dieses Erkenntnis ist beizulegen.
Der Kantonsgerichtskanzlei ist eine Einschreibegebühr von
Fr . 500 .- (Postcheckkonto 90-2018) zu übermitteln.

Zustellung

an : - Rechtsvertreter des Angeklagten
- Rechtsvertreter des Strafklägers
- Staatsanwaltschaft St . Gallen (samt Akten .)
- Bezirksamt Werdenberg, Buchs

"Do you want to try this? It has shown no side-effects
an mice, mosquitoes, and tigerst" am : 1 1 . Aug . 1993

•
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